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1. Oldenburgischer Deichband Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen
dem Jade-Wapeler Siel und Schweiburger Miihle

FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung FFH-Gebiet 001 ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer®

1 Anlass und Aufgabenstellung
1.1 Anlass und Ziel des Vorhabens

Der Il. Oldenburgische Deichband plant innerhalb seines Verbandsgebietes den Deichabschnitt im
Landkreis Wesermarsch zwischen dem Jade-Wapeler Siel (GPK0O7-km 297,975) und Schweiburger-
mihle (GPK0O7-km 301,830) zu erhéhen und zu verstarken.

Gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung auf ihre Vertraglich-
keit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu iberprifen, wenn sie einzeln oder im Zu-

sammenwirken mit anderen Projekten oder Planen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeintrach-
tigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen.

Fir folgende Natura 2000-Gebiete ist eine Beeinflussung durch das geplante Vorhaben nicht von vorn-
herein auszuschlief3en, vgl. Abb. 2:

— FFH-Gebiet 001 ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer®,
— EU-Vogelschutzgebiet V01 ,Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes Kistenmeer® und
— EU-Vogelschutzgebiet V64 ,Marschen am Jadebusen®.

Die hier vorliegende FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung fir das FFH-Gebiet 001 ,Nationalpark Nieder-
sachsisches Wattenmeer* dient als Grundlage fiir die behdérdliche FFH-Vertraglichkeitsprifung.

Die Vertraglichkeitsuntersuchungen fiir die EU-Vogelschutzgebiete VO1 und V64 erfolgen in eigenstan-
digen Unterlagen, s. Unterlage 2.3 und 2.4.

1.2 Lage im Raum

Die Planungen betreffen einen Deichabschnitt von ca. 3,9 km Lange. Dieser liegt im Stden des Jade-
busens, im Landkreis Wesermarsch in der Gemeinde Jade, s. Abb. 1.

Seeseitig des Deiches liegen die Salzwiesen des Neuwapeler Au3engrodens, die z.T. landwirtschaftlich
genutzt werden. Die Uferlinie (MTHW) des Jadebusens befindet sich in einer Entfernung von
ca. 300 bis 1.000 m vom seeseitigen Deichful’. Im Neuwapeler Auflengroden liegen Putten aus unter-
schiedlichen Kleientnahmephasen.

Landseitig wird der Deich im norddstlichen Abschnitt auf einer Ldnge von ca. 660 m durch die Bader-
stralde, K 197, begrenzt. Zwischen diesem Abschnitt und der Einmiindung in die B 437 in der Ortschaft
Diekmannshausen verlauft die Baderstralie in einem grofieren Abstand zum Deich (bis max. 530 m).
Sidlich des westlichen Deichabschnitts verlauft auf einer Lange von ca. 1,4 km in einem Abstand von
ca. 450-470 m die B 437.

Der Deichabschnitt erstreckt sich zwischen zwei bereits durchgeflihrten Deichbaumalnahmen:

1. westlich: MaBnahme zur Herstellung der Deichsicherheit im Bereich des Miindungsbauwerkes Jade-
Wapeler Siel (Fertigstellung der DeichmafRnahme 2018) und

2. nordostlich: MaRnahme zur Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Schweiburger-
muhle und Sehestedt (Fertigstellung 2019).
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Abb. 1: Lage des Vorhabens
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Das FFH-Gebiet 001 ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer” grenzt unmittelbar an den Deich-
abschnitt des geplanten Deichbauvorhabens an. Es umfasst nahezu den gesamten Jadebusen und
weiter nérdlich GrofRteile des Niedersachsischen Wattenmeeres (ohne Darstellung), s. Abb. 2.

e 1 1

A, 5 10 15
I I <ilometer

FFH-Gebiet 001 "Nationalpark EU-Vogelschutzgebiete
Niedersachsisches Wattenmeer"

FFH-Gebiete e Geplante DeichbaumaBinahme

Abb. 2: Lage der Natura 2000-Gebiete in Bezug zum Deichbauvorhaben

1.3 Rechtliche Vorgaben

Gem. Artikel 6 der FFH-Richtlinie sind von den Mitgliedsstaaten die fiir die besonderen Schutzgebiete
notwendigen ErhaltungsmaRnahmen festzulegen, ,[...] die den 6kologischen Erfordernissen der natiir-
lichen Lebensraumtypen nach Anhang | und der Arten nach Anhang Il entsprechen, die in diesen Ge-
bieten Vorkommen.“ Veranderung und Stérungen, die zu erheblichen Beeintrachtigungen des Gebietes
in den fir die Erhaltungszielen maRgeblichen Bestandteilen fihren kénnen, sind unzuldssig.

In diesem Zusammenhang stellt die FFH-Vertraglichkeitspriifung ein eigenstandiges Prifverfahren dar.
Fir Plane oder Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Planen oder Projekten ein
Gebiet des Europaischen Schutzsystems ,Natura 2000“ erheblich beeintrachtigen kénnen, schreibt der
Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. der § 34 Abs. 1 BNatSchG die Priifung der Vertraglichkeit dieses
Projektes oder Planes mit den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebiets vor.

Gem. § 7 (1) Nr. 9 BNatSchG wird der Begriff ,Erhaltungsziele” wie folgt definiert:

LZiele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines giinstigen Erhal-
tungszustandes eines natiirlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse,
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einer in Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang | der
Richtlinie 2009/147/EG aufgefiihrten Art fiir ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind.”

In § 33 (1) BNatSchG werden die Allgemeinen Schutzvorschriften fiir Natura 2000-Gebiet vorgegeben:

LAlle Verdnderungen und Stérungen, die zu einer erheblichen Beeintrdchtigung eines Na-
tura 2000-Gebiets in seinen fiir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mal3geblichen
Bestandteilen fiihren kénnen, sind unzuldssig. Die fiir Naturschutz und Landschaftspflege
zusténdige Behérde kann unter den Voraussetzungen des § 34 Absatz 3 bis 5 Ausnahmen
von dem Verbot des Satzes 1 sowie von Verboten im Sinne des § 32 Absatz 3 zulassen.”

Die Malstabe fiir die Vertraglichkeit ergeben sich aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen
Vorschriften (§ 34 (1) BNatSchG).

1.4  Methodik

Bei der Ausarbeitung der Vertraglichkeitsstudie wurde u.a. der ,Richtlinien fur die FFH-Vertraglichkeits-
prifung im StraBenbau“ (FORSCHUNGSGRUPPE FUR STRAREN- UND VERKEHRSWESEN - FGSV 2024)
bericksichtigt, welcher ausfiihrliche methodische Standards fiir die Erstellung von FFH-Vertraglichkeits-
untersuchungen enthalt. Die Gliederung des Gutachtens orientiert sich an der Mustergliederung der o.g.
Richtlinien.

In Kapitel 2 wird eine Ubersicht (iber das Schutzgebiet und die fiir seine Erhaltungsziele maRgeblichen
Bestandteile gegeben. Die Schutz- und Erhaltungsziele sowie die in den vollstidndigen Gebietsdaten
(Standard-Datenbogen) aufgefiihrten Arten werden in diesem Zusammenhang beschrieben. Darlber
hinaus werden Ergebnisse des Managementplans dargestellt.

Kapitel 3 umfasst eine Kurzbeschreibung des Vorhabens mit den relevanten Wirkfaktoren.

In Kapitel 4 wird der detailliert untersuchte Bereich beschrieben. Aufgrund des groRraumigen FFH-Ge-
biets 001 und dem begrenzten Wirkbereich des Vorhabens wird anhand der Wirkfaktoren des Vorha-
bens und der Empfindlichkeit der maRgeblichen Lebensraumtypen und Arten eine Abgrenzung fir die
Detailpriifung vorgenommen. Zudem werden die Landschaftsverhaltnisse, Vorbelastungen und die Er-
fassungsdaten fir den detailliert untersuchten Bereich dargestelit.

In Kapitel 5 werden die Beeintrachtigungen des Schutzgebiets behandelt und die potenziellen Wirkun-
gen kumulativ wirkender Projekte aufgefiihrt. Dartber hinaus werden Auswirkungen des Vorhabens auf
die in dem Gesetz Uber den Nationalpark ,Niedersachsisches Wattenmeer* (NWattNPG) festgelegten
speziellen Erhaltungsziele tUberprift.

Kapitel 6 enthalt eine Zusammenfassung der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung.
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2 Beschreibung des Schutzgebietes

2.1  Allgemeine Informationen

Gebietsnummer

2306-301 Landesinterne Nr. 001

Name

Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer

Kurzcharakteristik
(gem. NLWKN 2021)

Kistenbereich der Nordsee mit Salzwiesen, Wattflachen, Sandban-
ken, flachen Meeresbuchten und Duneninseln. Flugsandiiberlagertes
Geestkliff mit Kiistenheiden, Grasfluren und Dinenwaldern. Teile des
Ems- und Weserastuars mit Brackwasserwatt. Die Erholungszone des
Nationalparks (ca. 2000 ha) ist nicht Bestandteil der Gebietsmeldung.

Begriindung
(gem. NLWKN 2021)

Groliflachiger Komplex naturnaher Kiistenbiotope mit Flachwasserbe-
reichen, Wattflachen, Sandbanken, Stranden und Diinen. Vorkommen
zahlreicher seltener und gefahrdeter Arten.

GroRe und Lage
(gem. NLWKN 2021)

276.956,22 ha (ohne Erholungszone)

Geféahrdung
(nicht far SDB relevant)
(gem. NLWKN 2021)

Wasserverschmutzung, Fischerei, Tourismus, Kistenschutz u.a.

Das Schutzgebiet wird auf der Internetseite des NLWKN ' wie folgt beschrieben:

,Das FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersédchsisches Wattenmeer” erstreckt sich zwischen
dem Elb&stuar bei Cuxhaven im Osten und der niederldndischen Grenze im Westen ent-
lang der Kiiste Niedersachsens. Es umfasst mit weitldufigen Wattflachen, den Salzwiesen
und Dtinen der Inseln sowie Sandbénken und Riffen in den Flachwasserzonen der Nord-
see von Wind, Wasser und Gezeiten geformte Lebensrdume héchster Dynamik, welche
zusammen mit dem niederléndischen Wattenmeer bis Den Helder und den schleswig-hol-
steinischen, hamburgischen sowie den dénischen Kiistenbereichen bis Esbjerg als UNE-
SCO-Weltnaturerbe ausgewiesen sind. Auch durch diesen Status wird der herausragen-
den Bedeutung Rechnung getragen, welche das Wattenmeer fiir die biologische Vielfalt
besitzt.

Die Flachwasserzonen der Nordsee konzentrieren sich auf den Raum nérdlich der Inseln;
flache Meeresarme ziehen sich aber, geformt durch starke Gezeitenstrémungen, zwischen
den Inseln hindurch bis beinahe an die Kiistenlinie und bis hinein in den Jadebusen — eine
durch Sturmfluten geformte Bucht bei Wilhelmshaven. Die Flachwasserzonen sind eng
verzahnt mit Sandbénken sowie weitldufigen Schlick-, Sand- und Mischwattfléchen — den
wohl bekanntesten Lebensrdumen der Nordsee —, in welchen unzéhlige Organismen leben
und dazu beitragen, dass das Wattenmeer zu den produktivsten Okosystemen der Erde
gehort. Die Miindungen gréBerer Fliisse wie Ems und Weser liegen partiell im Gebiet und
entsprechen dem Lebensraumtyp der Astuarien. In den flachen Kiistenbereichen, durch-
setzt von Sandbédnken und Riffen, finden viele Arten geeignete Habitate, zu welchen mit
dem Schweinswal, der Kegelrobbe und dem Seehund mehrere prominente und europaweit
bedeutsame Séugetierarten gehbren. Auch die Finte, eine Fischart, Flussneunauge und
Meerneunauge leben im Gebiet, wandern als sogenannte anadrome Arten zum Laichen
jedoch in die Binnengewésser.

Ein im Vergleich zu den ausgedehnten Watten und Wasserfldchen der Nordsee vielféltiges
und kleinrdumiges Mosaik verschiedener Habitate findet sich in den Kiistenbereichen und
vor allem auf den Nordseeinseln. Neben den bekannten Ostfriesischen Inseln, von welchen
die Siedlungen und siedlungsnahen Bereiche aullerhalb des FFH-Gebiets liegen, gibt es

1 Datum: 04.11.2025
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weitere fiir den Naturschutz ebenfalls sehr bedeutsame Inseln, zu welchen Memmert und
Mellum gehéren.

Die Diineninseln besitzen im Gegensatz zu den Nordfriesischen Inseln keinen Festlands-
kern. Aufgrund einer, von Sturmfluten und Hochwasser mitunter auch unterbrochenen,
Sukzession findet sich von der Kiiste ins Inselinnere eine charakteristische Abfolge ver-
schiedener Lebensgemeinschaften, denen unterschiedliche Lebensraumtypen zugeordnet
sind. Von sehr hoher Dynamik und kurzlebigen, hochspezialisierten Pflanzenarten (die eine
hohe Salzkonzentration tolerieren) gekennzeichnet ist das Quellerwatt. Es wird auf durch
Sedimentation héhergelegenen Bdden von den atlantischen Salzwiesen abgeldst, deren
Vorkommen zumeist an der Festlandskiiste oder auf der Landseite der Inseln liegt. Insbe-
sondere auf den Inseln finden sich naturnahe Ausprdgungen der Salzwiesen, in welchen
je nach Uberflutungshéufigkeit und Substrat verschiedene Tier- und Pflanzenarten domi-
nieren. Zahlreiche Priele durchziehen das Griinland in unregelméBigen Mdandern. An der
Festlandskiiste zeigt sich zumeist eine durch den Menschen vorgegebene klare Gliede-
rung der Salzwiesen in Griippen — niedrigere Grdben zur Entwésserung — und héhere
Beete. Die Salzwiesen unterliegen heute (iberwiegend keiner Nutzung mehr, werden in
einigen Bereichen aber noch geméaht oder beweidet.

Die seewérts gewandten Inselbereiche werden von Diinenfeldern eingenommen, die un-
gestoért einer typischen Sukzessionsabfolge unterliegen: Nur spérlich bewachsene Vordii-
nen nah der Kiistenlinie kbnnen bei weiterer Sedimentation zu Weilldiinen aufwachsen.
Pflanzen wie der in besonderer Weise an diese Standorte angepasste Strandhafer wirken
als Sandfang und Stabilisator und leiten hier die Bodenbildung ein. Neben den Pflanzen-
gesellschaften kbnnen Diinen auch nach Humusgehalt klassifiziert werden, welcher sich
in der Farbe des Oberbodens widerspiegelt. Die Bezeichnungen Weil3-, Grau- und Braun-
diinen basieren auf diesen unterschiedlichen Farbgebungen. Mit der Bodenentwicklung
geht eine héhere Stabilitdt, eine bessere Wasserversorgung und eine Verdnderung des
Néhrstoffgehalts einher.

In Abhéngigkeit der Standortparameter und Lebensgemeinschaften finden sich auf den
Inseln die Lebensraumtypen der Graudiinen mit krautiger Vegetation, der entkalkten Dii-
nen mit Krdhenbeere oder kleinfldchig auch mit Besenheide. Fiir das Inselinnere sind (iber-
dies von Gebliischen aus Sanddorn oder Kriech-Weide bewachsene Diinen charakteris-
tisch, welche teilweise von kleinen Diinenwéldchen ergénzt werden. Einen deutlichen Ge-
gensatz zu den Erhebungen stellen feuchte Diinentéler oder durch Meereseinbriiche ge-
formte Strandseen dar. Insbesondere in den teils vermoorten Diinentalern finden sich ei-
nige seltene Tier- und Pflanzenarten, zum Beispiel das streng geschiitzte Sumpf-Glanz-
kraut oder die unscheinbare, aber europaweit bedeutsame Schmale Windelschnecke.

Ein im Gegensatz zu den weiten Wattflachen und Diinenfeldern kleinerer, aber ebenfalls
bedeutsamer Lebensraumkomplex liegt am Jadebusen: das Sehestedter AulRendeichs-
moor, welches oft auch als schwimmendes Moor bezeichnet wird. Einst als Hochmoor im
Landesinnern entstanden, fiihrte der Einbruch des Jadebusens dazu, dass das Moor an
der Kiistenlinie zu liegen kam. Da Hochmoortorfe und SiiBwasser eine geringere Dichte
besitzen, als die salzige Nordsee, wird das gesamte Moor bei schweren Sturmfiuten nicht
etwa dberflutet, sondern schwimmt auf; teilweise werden allerdings ganze Teile der Moor-
decke abgerissen und abgeschwemmt. Das heute mittlerweile deutlich kleinere Moor liegt
auch heute noch vor der Deichlinie und stellt ein weltweit einzigartiges Naturphdnomen
dar.

Das Gebiet ist nicht nur fiir den Schutz von Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie
wichtig, sondern auch fiir die Vogelwelt geméal3 der EU-Vogelschutzrichtlinie von Bedeu-
tung.”
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2.2 Schutzzweck, Erhaltungsziele

Das FFH-Gebiet 001 ist nationalrechtlich gesichert durch das Gesetz tber den Nationalpark ,Nieder-
sachsisches Wattenmeer* (NWattNPG).

Der allgemeine Schutzzweck fur den Nationalpark ist in § 2 NWattNPG wie folgt festgelegt:

»(1) In dem Nationalpark soll die besondere Eigenart der Natur und Landschaft der Wattregion vor
der niederséchsischen Kliste einschlief8lich des charakteristischen Landschaftsbildes erhalten blei-
ben und vor Beeintrdchtigungen geschlitzt werden. Die nattirlichen Abléufe in diesen Lebensrdumen
sollen fortbestehen. Die biologische Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten im Gebiet des Nationalparks
soll erhalten werden. Der besondere Schutzzweck der einzelnen Gebiete der Ruhezone ergibt sich
aus der Anlage 1.

2) Die Fldchen des Nationalparks mit Ausnahme der Erholungszone oberhalb der mittleren Hoch-
wasserlinie, des Ruhezonenteils 1/60 sowie der Geestrandfldchen zwischen Sahlenburg und-
Berensch sind Européisches Vogelschutzgebiet. Die in Satz 1 bezeichneten Fldchen dienen auch
dem Ziel, das Uberleben und die Vermehrung der dort vorkommenden, in Anhang | und Artikel 4
Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 (iber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. EU Nr. L 20 S. 7), zuletzt gedndert durch
die Verordnung (EU) 2019/1010 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 (ABI.
EU Nr. L 170 S. 115), in der jeweils geltenden Fassung genannten Vogelarten sicherzustellen; die
wertbestimmenden Vogelarten und die Erhaltungsziele ergeben sich aus der Anlage 5.

(3) Die Fldchen des Nationalparks mit Ausnahme der Ruhezonengebiete I/561 und 1/52 sowie der
Erholungszone oberhalb der mittleren Hochwasserlinie sind Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung. Die in Satz 1 bezeichneten Fldchen dienen auch der Bewahrung oder Wiederherstellung eines
glinstigen Erhaltungszustandes der in der Anlage 5 genannten wertbestimmenden Lebensraumtypen
sowie Tier- und Pflanzenarten; die Erhaltungsziele ergeben sich aus der Anlage 5.

Der Nationalpark (einschlieRlich FFH-Gebiet 001) setzt sich auf Grund der Grof3e aus mehreren raum-
lich und funktional nicht zusammenhangenden Teilgebieten zusammen. In Anlage 1 des NWattNPG ist
fur 52 einzelne Gebiete der Ruhezone der besondere Schutzzweck definiert. Das geplante Deichbau-
vorhaben befindet sich am Rand des Teilgebiets 1/36 ,Jadebusen®, s. Abb. 3. Ca. 4 km nérdlich des
geplanten Deichbauvorhabens liegt auf der Ostlichen Seite des Jadebusens das Teilgebiet 1/38
,Kleihdrne® (Seefelder Watt). Darlber hinaus liegt bei Wilhelmshaven das Teilgebiet 1/37 (Vareler
Rinne).

Da auf Grund der Entfernung Auswirkungen auf die Teilgebiete 1/37 und 1/38, sowie die noch weiter
entfernt liegenden Teilgebiete ausgeschlossen werden kdnnen, wird im Folgenden auf die Ausflihrun-
gen des NWattNPG fiir das Teilgebiet 1/36 abgehoben.

Der besondere Schutzzweck fiir das Teilgebiet 1/36 ,Jadebusen® wird in Anlage 1 des NWattNPG wie
folgt beschrieben:

Lbedeutender Seehundteillebensraum, bedeutendes Brut-, Rast- und Nahrungsgebiet fiir Watt- und
Wasservégel, bedeutender Lebensraum fiir charakteristische Tier- und Pflanzenarten und -gesell-
schaften und typisches Okosystem mit u.a. Buchtenwatt, Deichvorland, AuBendeichsmoor, Gebiet
mit geowissenschaftlich bedeutsamen Landschaftsformen (Prielsystem, AulBendeichsmoor), See-
grasbestidnde”

Die allgemeinen Erhaltungsziele sind in Anlage 5 NWattNPG aufgefiihrt:
1. ,Allgemeine Erhaltungsziele fiir die Lebensraumtypen geméal3 Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG

a) Verbreitungsgebiet und Gesamtbestand (Flachengr68e) im Rahmen der natlirlichen Schwan-
kungen stabil oder zunehmend

b) langfristig geeignete Strukturen und Funktionen
c¢) glnstiger Erhaltungszustand der charakteristischen Arten”

2. ,Allgemeine Erhaltungsziele fiir Arten gemél3 Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG einschliel3lich
der charakteristischen Arten der Lebensraumtypen

a) langfristig lebensféhige, im Rahmen der natiirlichen Schwankungen stabile Populationen

b) keine Abnahme des nattirlichen Verbreitungsgebietes

c) geeignete Lebensrdume fiir alle Lebensphasen wie Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Durchzug,
Rast, Uberwinterung und Nahrungssuche von ausreichender Gré3e sowie der Méglichkeit
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unbehinderter Wander- und Wechselbewegungen zwischen den Teillebensrdumen, auch in der
Umgebung des Nationalparks®
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Abb. 3: Lage der nachstgelegenen Teilgebiete des Nationalpark Nds. Wattenmeer und des Vorhabens
(Quelle: Auszug aus Karte Anlage 2 zu § 3 Abs. 1. Satz 1 Nr. 2 NWattNPG, Ostblatt, Stand 2020)

Die besonderen Erhaltungsziele sind jeweils fur einzelne Lebensrdume bzw. Habitate in Anlage 5
NWattNPG dargestellt und werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Dabei sind die Aussagen
auf die Erhaltungsziele von wertbestimmenden Lebensraumtypen des Anhangs | und der Tier- und
Pflanzenarten gemafl Anhang Il der FFH-Richtlinie reduziert.
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Tab. 1: Besondere Erhaltungsziele der wertbestimmenden Lebensraumtypen des Anhangs | und der Tier-
und Pflanzenarten gemaR Anhang Il der FFH-Richtlinie gem. NWattNPG (Anlage 5)

Code

Name

Besondere Erhaltungsziele fiir

Besondere Erhaltungsziele fur Lebensraume und Arten der Meeresgebiete

1160,
1110,
1170

a) Flache Meeresarme und -
buchten (1160), Gbersplilte
Sandbanke (1110) sowie geo-
gene und biogene Riffe (1170)
mit guter Wasserqualitat, na-
tarlichen Strukturen, natrli-
chen dynamischen Prozessen
und bestandigen Populationen
der charakteristischen Arten.
Dies beinhaltet

aa) natirliche hydrodynamische und morphologische Bedingungen

bb) natirliche Sandbankstrukturen mit Kdmmen und Talern sowie
durch Wellenbewegung und Strémungen bedingten Sedimentumlage-
rungen

cc) natlrliche sublitorale Muschelbanke mit allen Altersphasen und in-
takten Lebensgemeinschaften,

dd) natlrliche Verteilung der verschiedenen Fein- und Grobsubstrate
des Meeresgrunds,

ee) guinstige Voraussetzungen fiir die Neuentstehung von Banken der
Europaischen Auster, Sabellaria-Riffen und sublitoralen Seegras-Wie-
sen

b) Stérungsarme, grof¥flachige, mit der Umgebung verbundene Lebensrdaume flir bestéandige Populatio-
nen von Schweinswal, Kegelrobbe, Seehund, Finte, Meerneunauge und Flussneunauge.

Besondere Erhaltungsziele fiir Lebensraume und Arten der Wattgebiete einschlieBlich der Astuare

1130,
1140,
1310,
1320*

a) Naturnahe Salz- und Brack-
wasser-Wattflachen mit guter
Wasserqualitat, natirlichen
Strukturen, naturlichen dyna-
mischen Prozessen und be-
stéandigen Populationen der
charakteristischen Arten. Dies
beinhaltet

aa) natlrliche Hydrodynamik und ungestdrte Sedimentversorgung,

bb) natirliche Verteilung von Sand-, Misch- und Schlicksedimenten so-
wie von Flachen mit Seegras-, Queller- und Schlickgras-Vegetation,

cc) naturliche Prielsysteme,

dd) naturliche eulitorale Muschelbanke mit allen Altersphasen und in-
takten Lebensgemeinschaften.

b) Stérungsarme, grof¥flachige, mit der Umgebung verbundene Lebensraume fiir bestéandige Populatio-
nen von Kegelrobbe, Seehund, Finte, Meerneunauge und Flussneunauge.

Besondere Erhaltungsziele fir Lebensraume und Arten der Salzwiesen

1330,
1150

a) Natdrliche und naturnahe
Salzwiesen (1330) sowie darin
gelegene Lagunen (1150) mit
vielfaltigen Strukturen, nattirli-
chen dynamischen Prozessen
und bestandigen Populationen
der charakteristischen Arten.
Dies beinhaltet

aa) natirliche Ablaufe der Erosion, Sedimentation und Prielbildung,
bb) regelméaRige Uberflutung durch unbelastetes Meerwasser,

cc) naturliche Auspragung von Relief, Salinitat und Wasserhaushalt,
dd) naturliche Vegetationsentwicklung auf den Uberwiegenden Fla-
chenanteilen,

ee) ausgewahlte Teilflachen mit den besonderen Lebensgemeinschaf-
ten extensiv beweideter oder gemahter Salzwiesen.

Besondere Erhaltungsziele fur Lebensrdume und Arten der Strande und Diinen

1310
1150,
2110,
2120,
2130,
2140,
2150,
2160,
2170,
2180

a) Sandplaten mit Pioniervege-
tation (1310), Strandseen
(1150), Vordiinen (2110),
Strandhafer-Weil3diinen
(2120), Graudiinen-Rasen
(2130), Dinenheiden mit Kra-
henbeere (2140) und Besen-
heide (2150), Sanddorngebii-
sche (2160), Kriechweidenge-
blsche (2170) und Dinenwal-
der (2180) mit vielfaltigen
Strukturen, natuirlichen dyna-
mischen Prozessen und be-
stéandigen Populationen der
charakteristischen Arten. Dies
beinhaltet

aa) naturliche Ablaufe aus Aufwehung und Abtrag kalkreicher und kalk-
armer Sande,

bb) vollstandige Zonierung der typischen Vegetationsbestande mit jin-
geren und alteren Entwicklungsstadien einschlief3lich offener Sandstel-
len,

cc) naturnahe Strandseen und -timpel mit temporarer Verbindung zum
Meer,

dd) standige Neubildung von Pionierstadien der Strande, Dinen und
Lagunen,

ee) ausgewogene Verteilung von vorherrschenden gehdlzfreien Sta-
dien sowie Gebulschen und kleinflachigen Waldern,

ff) keine oder allenfalls geringe Anteile eingefiihrter Gehdlzarten und
sonstiger Neophyten.
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Fortsetzung Tab.1

Code

Name

Besondere Erhaltungsziele fiir

Besondere Erhaltungsziele fur Lebensraume und Arten der feuchten Dunentaler

2190,
2180

a) Feuchte bis nasse Dinenta-
ler und -randbereiche (2190)
einschliellich naturnaher Bir-
ken- und Erlenwalder dieser
Standorte (2180) mit vielfalti-
gen Strukturen, natirlichen dy-
namischen Prozessen und be-
sténdigen Populationen der
charakteristischen Art en. Dies
beinhaltet

aa) ausreichende Anteile aller natirlichen Entwicklungsstadien mit ih-
ren charakteristischen Biotop- und Vegetationstypen, wie salzbeein-
flusste Initialstadien, Timpel, kalkreiche und kalkarme Kleinseggen-
riede, torfmoosreiche Feuchtheiden, Réhrichte und Weidengeblische,
bb) stdndige Neubildung von Dinentélern mit naturlichem Wasser-
haushalt sowie natlirlichem Einfluss von Wind und Sturmfluten,

cc) ausgewogene Verteilung von vorherrschenden gehdlzfreien, kurz-
rasigen und hochwiichsigen Stadien sowie von Gebuschen und klein-
flachigen Waldern,

dd) keine oder allenfalls geringe Anteile eingefiihrter Gehdlzarten und
sonstiger Neophyten.

b) Stabile oder zunehmende Bestande des Sumpf-Glanzkrauts (Liparis loeselii) in nassen, kalkreichen

Dinentalern und -randbereichen.

Besondere Erhaltungsziele fir Lebensrdume und Arten der Stillgewéasser

3130,
3150

a) Naturnahe Tumpel, Weiher und Seen, insbesondere innerhalb der eingedeichten Grinlandgebiete,
teils mit mesotrophem Wasser und einer Vegetation der Strandlings- und Zwergbinsen-Gesellschaften
(3130), teils mit eutrophem Wasser und einer Vegetation der Laichkraut- und Froschbiss-Gesellschaften

(3150)

* Im Vergleich zu dem Standarddatenbogen neuer LRT: LRT 1320 (ist gem. Standdarddatenbogen nicht reprasentant)
1150 Priroritarer LRT (unterstrichen)

Die im Standarddatenbogen aufgefuhrten Lebensraumtypen 6430, 7120, 7150, 91D0 und 91EO sind
nicht in Anlage 5 NWattNPG aufgefuhrt. Die Ubrigen signifikant vorkommenden LRT des Standardda-
tenbogens (NLKWN 2021), die in Tab. 1 aufgefiihrt sind, stellen somit die wertbestimmenden Lebens-
raumtypen gem. Anlage 5 NWattNPG dar.

Unter die prioritaren LRT fallen die LRT 1150, 2130, 2140 und 2150.

2.3 Angaben gem. Standarddatenbogen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Lebensraumtypen (LRT) des FFH-Gebiets 001 gem. Standard-
datenbogen (NLWKN 2021) aufgeflhrt.

Tab. 2: Lebensraumtypen des FFH-Gebietes 001 ,,Nationalpark Niedersiachsisches Wattenmeer* mit Er-
haltungsgrad (Quelle: NLWKN 2021)

Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie* EHG** Flachengrofe | Jahr
[ha]
1110 Sandbéanke mit nur schwacher standiger Uberspilung durch B 44.250.0 | 2017
Meerwasser
1130 Astuarien C 19.150,0 | 2017
1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt B 151.000,0 2017
A 15,4
1150*** Lagunen des Kiistenraumes (Strandseen) B 36,4 | 2017
B 4,9
Flache grof3e Meeressarme und -buchten
1160 (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) B 102.600,0 | 2017
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Fortsetzung Tab.2

Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie* EHG** FlachengroBe | Jahr
[ha]
1170 Riffe B 190,0 | 2017
A 555,0
Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjahrigen Arten
1310 auf Schlamm und Sand (Quellerwatt) B 218,0 | 2017
C 107,0
. . A 1.862,0
1330 Atlantische Sglzw!esep 3 B 23350 | 2017
(Glauco-Puccinellietalia maritimae)
C 4.140,0
A 410,0
2110 Primardiinen B 13,0 | 2017
C 3,0
A 186,0
2120 WeilRdiinen mit Strandhafer Ammophila arenaria B 92,0 | 2017
C 38,0
' ) i . ' . A 498,0
2130+ Festlleg_ende Klstendlnen mit krautiger Vegetation B 1.092,0 | 2017
(Graudiinen)
C 357,0
A 145,0
2140** Entkalkte Diinen mit Empetrum nigrum B 45,0 ha | 2017
C 1,4
i 0 i B 16,6
2150%** Festllegenqe entkalkte Dinen der atlantischen Zone 2017
(Calluno-Ulicetea) C 0,7
A 161,0
2160 Diinen mit Hippophaé rhamnoides B 98,0 | 2017
C 49
A 31,0
2170 Dinen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) B 179,0 | 2017
C 5,0
i . . A 141,0
2180 Eewgldete Dinen der atlantischen, kontinentalen und borealen B 700 | 2017
egion
C 2,0
2190 Feuchte Diinentaler C 41,0 | 2017
3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewéasser mit Vegetation der 0,09
. - ; B 2020
Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea
3150 Naturliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des B 0,33
Magnopotamions oder Hydrocharitions c 10 2017
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen B 0,5 2017
bis alpinen Stufe c 0,04
6510 Magere Flachland-Mahwiesen A 47,0
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) B 1260 | 2017
C 20,0
7120 Noch renaturierungsféhige degradierte Hochmoore C 26| 2017
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Fortsetzung Tab.2

Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie* EHG** Flachengrofe | Jahr
[ha]
7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) C 0,03 | 2017
91D0O*** Moorwalder C 21 2017
91EQ *** | Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 2,6
) L L B 2017
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Legende:
* Vereinfachte Bezeichnung der Lebensraumtypen (NLWKN 2015)
**EHG = Erhal- A: sehr gut / hervorragend, B: gut; C: maRig / mittel bis schlecht; k.A.: keine Angabe
tungsgrad: Anmerkung: Der Begriff Erhaltungsgrad wird auf der Ebene des FFH-Gebietes und fiir Vorkommen von
LRT und Arten verwendet. Auf den Ebenen der biogeographischen Regionen, der Mitgliedsstaaten und
der Bundeslander wird der Begriff Erhaltungszustand benutzt.
kk prioritér zu schiitzende Lebensraumtypen

Fir die LRT 1320, 6230 und 9190 ist im Standarddatenbogen (NLWKN 2021) die Reprasentanz mit der
Kategorie ,D: nicht signifikante Prasens“ angegeben. Nicht signifikante Vorkommen von Lebensraum-
typen sind gem. FGSV (2024) nicht Gegenstand der FFH-Vertraglichkeitsprifung.

In dem Standarddatenbogen (NLWKN 2021) werden die Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie aufge-

fuhrt, s. nachfolgende Tabelle.

Tab. 3: Arten des Anhangs Il des FFH-Gebietes 001 ,,Nationalpark Niedersdachsisches Wattenmeer gem.
Standarddatenbogen (NLWKN 2021)

Arten nach Anhang Il Erhaltungs- Status Populationsgrofle Jahr

FFH-Richtlinie grad

Alosa fallax vorhanden

[Finte] C unbekannt (ohne Einschatzung, present) 2009

Lampetra fluviatilis vorhanden

[FluBneunauge] B unbekannt (ohne Einschatzung, present) 2009

Petromyzon marinus C unbekannt . vorh_anden 2009

[Meerneunauge] (ohne Einschatzung, present)

Halichoerus grypus B resident 251-500 2015

[Kegelrobbe]

Phoca vitulina . 4.300

[Seehund] B resident 2012

Phocoe'na phocoena B unbekannt 1.001 - 10.000 2010

[Schweinswal]

Vertigo angustior . haufig, groRe Population (common)

[Schmale Windelschnecke] A resident 2016

Liparis loeselii . 14.263

[Sumpf-Glanzkraut] A resident 2018
24 Managementplan

Die Grundlage fur das Gebietsmanagement des ,Nationalparks Niedersachsisches Wattenmeer” stellt
der Managementplan fiir den Nationalpark (NATIONALPARK WATTENMEER 2022) dar. Fir die wertbe-
stimmenden Lebensraumtypen und Arten wurden die im Nationalpark erforderlichen Managementmal}-
nahmen konzipiert, wobei zwischen drei sogenannten MaRnahmenraumen differenziert wird:
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MaBnahmenraum 1 (natiirliche Ablaufe): Umfasst alle Flachen, auf denen ein glnstiger Erhal-
tungszustand der LRT und Arten nahezu vollstdndig durch die Gewahrleistung (im Sinne einer Bei-
behaltung) der dort stattfindenden natirlichen Ablaufe gewahrleistet werden kann.

MaBnahmenraum 2 (potenzielle MaBnahmen): Umfasst alle Bereiche, auf denen die naturlichen
Ablaufe nicht in vollem Umfang stattfinden kdnnen, da generelle Funktionen (wie die Tidedynamik)
unterbunden sind oder bestimmte Anforderungen z. B. des Kustenschutzes, der Wasserwirtschaft,
des Tourismus oder der Fischerei (u. a. im Bereich der Schutzdiinen, Verklappungsstellen, genutz-
ten Strande und Muschelkulturen) zu gewahrleisten sind.

MaBnahmenraum 3 (konkrete MaBnahmen): Umfasst alle Flachen, auf denen aktuell konkrete
MaRnahmen zur Entwicklung von LRT und Arten stattfinden, geplant und mit den Beteiligten ab-
gestimmt sind oder fiir die die Fachplanung weitgehend abgeschlossen ist, so dass sie zumindest
hinreichend konkret in Aussicht stehen.

Die Konkretisierung erfolgt durch MalRnahmenblatter mit réumlicher MalRnahmenverortung. Demnach
sind die Salzwiesen im Vorhabenbereich vorwiegend dem MalRnahmenraum 3 zugeordnet, kleinflachig
auch der Kategorie 1 sowie Artenschutzmaflinahmen — ANG Nordische Gastvogel, s. nachfolgende Ab-
bildung.

{

LRT 1330 Teilflache

4

Wertbestimmende FFH-Lebensraumtypen MaBRnahmenraume

1140 - Vegetationsfreies Schlick-, E Mafnahmenraum 1 - naturliche Ablgufe
Sand- und Mischwatt

1150 - Lagunen des Kustenraumes MaRnahmenraum 3 - konkrete MaRnahmen

7
.
1310 - Quellerwatt 1 " ;
m grteng_chutzmal&nahmen ANG Nordische
astvdgel
Besondere Schutzgebiete nach NordSBefV -

- 1330 - Atlantische Salzwiesen
AG Gastvogel, AR Robben

Geplante Deichbaumalnahme

Abb. 4: Auszug aus ManagementmaBnahmen (Quelle: NLPV 2022)
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2.5 Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten

Auf Grund der groRflachigen Uberschneidung des FFH-Gebiet 001 mit dem EU-VSG V01 stehen ins-
besondere diese Gebiete in einem engen funktionalen Zusammenhang, insbesondere fur Tierarten (Fi-
sche, Meeressauger und Wasservogel).

Auf Grund der groflen raumlichen Ausdehnung des FFH-Gebiet 001 sind im Standarddatenbogen
(NLWKN 2021) zahlreiche Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten, insbesondere weiteren
FFH-Gebieten im Binnenland, aber auch EU-Vogelschutzgebieten auch aufgefiihrt.

Nachfolgend wird vertieft auf Beziehungen zu einem FFH-Gebiet im raumlichen Umfeld des Jadebusens
eingegangen. Das FFH-Gebiet 180 ,Teichfledermaus-Habitate im Raum Wilhelmshaven® liegt westlich
des Jadebusens und berihrt diesen bei Dangast durch die Einmiindung des ,Ellenserdammer Tiefs".
Die langsam flieRenden oder stehenden Gewasser sind bedeutende Jagdreviere der Teichfledermaus,
welche dicht Uber der Wasseroberflache verschiedene Insekten erbeutet. In der Ndhe den Gewassern
befinden sich auRerdem mehrere Wochenstubenquartiere, so dass dem FFH-Gebiet 180 eine beson-
dere Bedeutung fir den Schutz der Teichfledermaus zukommt. Die Habitate der Teichfledermaus um-
fassen den LRT 3150, der auch fir das FFH-Gebiet 001 wertgebend ist, allerdings nur sehr kleinflachig
vorkommt. Von einer besonderen funktionalen Beziehung der FFH-Gebiete 001 und 180 als Teichfle-
dermauslebensraum ist nicht auszugehen.

Weitere FFH-Gebiete, zu denen insbesondere im Hinblick auf marin lebende Tiere funktionale Bezie-
hungen bestehen kdnnen, liegen in grofRerer Entfernung zum Jadebusen. Das diesbezuglich nachstge-
legene FFH-Gebiet ist das FFH-Gebiet 203 ,Unterweser, in welchem ebenso wie im FFH-Gebiet 001
die Arten Finte, Fluss- und Meerneunauge, Seehund und Schweinswal vorkommen. Lebensrdume die-
ser Arten kommen jedoch nicht im Wirkraum des Deichbauvorhabens vor.

2.6 Beeintrachtigungen

Fir das FFH-Gebiet 001 werden im Standarddatenbogen (NLWKN 2021) als Gefahrdungen aufgefihrt:
Wasserverschmutzung, Fischerei, Tourismus und Kistenschutz.

Weiterhin werden im Standarddatenbogen folgende Angaben zu Einflissen und Nutzungen / negative
Auswirkungen gemacht (nachfolgend werden nur Auswirkungen mit mittlerem bis hohem Einfluss ge-
nannt): landwirtschaftliche Nutzungsintensivierung; Brache / ungeniigende Mahd; fehlende Bewei-
dung; Schifffahrtswege, Hafenanlagen und marine Konstruktionen; Fischerei und Entnahme aquati-
scher Ressourcen (inkl. Beifangen), Muschelfischerei, Sport- und Freizeit, Verschmutzung von Ober-
flachengewassern (limnisch, terrestrisch, marin & Brackgewasser), Meerwasserverschmutzung; atmo-
gener Stickstoffeintrag; invasive nicht-einheimische Arten; marine Sedimentraumung; Ausbaggerung
von Gewassern im Kiistenbereich u. Astuaren; Ausfall / Vermindern von Uberflutung; Veranderung der
Gezeiten- und Meeresstromung; Nutzung / Entnahme von Grundwasser; Deiche, Aufschittungen,
kinstl. Strande; KistenschutzmalRnahmen (Tetrapoden, Verbau); Verminderung / Fehlen oder Verhin-
dern von Erosionsprozessen; Veranderungen der Artenzusammensetzung; Sukzession.
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1. Oldenburgischer Deichband Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen
dem Jade-Wapeler Siel und Schweiburger Miihle

FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung FFH-Gebiet 001 ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer®

3 Beschreibung des Vorhabens incl. Wirkfaktoren

Das Vorhaben umfasst die

— Deicherhéhung und Deichverstarkung sowie
— temporéare Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerflachen.

Im Bereich des FFH-Gebiets 001 sind keine temporaren Baustelleneinrichtungsflachen und Lagerfla-
chen geplant.

In der nachfolgenden Abbildung sind die wesentlichen raumlichen Merkmale des Deichbauvorhabens
dargestellt.

Zur Gewabhrleistung der Deichsicherheit wahrend der Bauarbeiten werden fiir den Zeitraum von Mitte
September bis Mitte April samtliche Bauarbeiten eingestellt. Die Bauphase umfasst voraussichtlich
11 Sommerhalbjahre bzw. 11 jahrliche Deichbauzeitrdume (15.4. — 15.9.).

Das Deichbauvorhaben wird in drei Bauabschnitte (bezogen auf das Langsprofil) unterteilt:

— Fir den Bauabschnitt 1 (Bau-km 2+615 bis 3+871) erfolgt der Transport tber die Zufahrt , Trift Jade-
Wapeler Siel“ und den gesamten Deichverteidigungsweg. Die Deichquerung erfolgt ausschlie3lich
Uber die Trift ,KirchenstraRe“. Fur die Umsetzung der Baumafinahmen fir den Bauabschnitt 1 wird
ein Zeitraum von insgesamt vier Jahren veranschlagt.

— Fir den Bauabschnitt 2 (Bau-km 0+000 bis 2+615) wird ein Bauzeitraum von 6 Jahren veran-
schlagt. Der Transport erfolgt ebenfalls tber die Zufahrt , Trift Jade-Wapeler-Siel“ und den Deichver-
teidigungsweg bis zum 0&stlichen Ende des Ausbauabschnitts sowie Uber zwei Triften Gber den
Deich: die Trift am Mittelweg sowie die Trift beim Jade-Wapeler Siel. Dabei sind in den ersten zwei
Jahren die Bautatigkeiten auf den Bereich des binnenseitigen Deichkérpers und das Binnenland
beschrankt. In den darauffolgenden zwei Jahren finden Bautéatigkeiten und Transportverkehr tUber-
wiegend im Deichvorland statt. Durch die bauzeitliche Nutzung des 6stlichen Fligels der Trift am
Mittelweg kdnnen die Stérungen durch den Baubetrieb auf das Deichvorland in diesen zwei Baujah-
ren auf einen Deichabschnitt auf ca. 1,3 km Lange begrenzt werden. In den letzten zwei Jahren
dieses Bauabschnitts sind Bautatigkeiten auf beiden Seiten des Deiches zu erwarten.

— Fir den Bauabschnitt 3 (Bau-km 0+000 bis 3+871) wird insgesamt ein Bauzeitraum von 1 Jahr
veranschlagt. Auf der gesamten Lange des Deichbauvorhabens wird der abschlieRende Wegebau
durchgefiihrt.

Fir weitere Details wird auf die technische Planung (NLWKN 2025) und die Darstellung im UVP-Bericht,
s. Unterlage 1, verwiesen.
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Abb. 5: Lageplan des Vorhabens
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3.1 Wirkfaktoren des Vorhabens

Im Gegensatz zum UVP-Bericht, in dem alle mit einem Vorhaben verbundenen Wirkfaktoren beriick-
sichtigt werden missen, werden in der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung nur die Wirkfaktoren betrach-
tet, die flr die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets von Relevanz sind. Grundlage fiir die Ermittlung
der Wirkfaktoren bildet die oben dargelegte Vorhabenbeschreibung.

Voraussichtlich umweltrelevante Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren werden generell nach Art, Umfang
und zeitlicher Dauer des Auftretens bestimmt und drei Gruppen zugeordnet:

- Baubedingte Wirkfaktoren: Wirkungen, die durch die Bautatigkeit verursacht werden und nach dem
Abschluss der Bautatigkeit nicht mehr auftreten.

- Anlagebedingte Wirkfaktoren: Wirkungen, die durch die dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch
den Deich verursacht werden.

- Betriebsbedingte Wirkfaktoren: Wirkungen, die durch die Nutzung und Betrieb des Deichs verursacht
werden.

Die Zusammenstellung der Wirkfaktoren in der nachfolgenden Tabelle richtet sich nach dem Fachinfor-

mationssystem FFH-VP-Info des Bundesamtes fiir Naturschutz zur FFH-Vertraglichkeitspriifung (BFN

2024). Die Vorhaben sind gem. FFH-VP-Info der Gruppe 08: ,Kusten- / Hochwasserschutz - Deiche und

Damme zum Hochwasserschutz* zuzuordnen.

Tab. 4: Potenzielle Wirkfaktoren des Vorhabens im Bereich des EU-VSG V01

Wirkfaktor und Bezug zum Vorhaben Relevanz

1 Direkter Flachenentzug

Durch die auf3enseitige Deichverstarkung werden Salzwiesen im Deichvorland | anlagebedingt relevant
in einem Streifen von ca. 30 bis 48 m Breite und einer Lange von ca. 3,9 km
Uberbaut. Die Gesamtflache des direkten Flachenentzugs betréagt ca. 12,9 ha
(einschlieRlich Graben und Wege).

Bau- und betriebsbedingt ist kein direkter Flachenentzug vorgesehen. nicht
relevant

2 Veranderung der Habitatstruktur / Nutzung

Durch das Vorhaben entstehen keine lber den direkten Flachenentzug hinaus- nicht
gehenden Veranderungen von Habitatstrukturen / Nutzungen. Mit dem Boden- relevant*
auftrag fiir den geplanten Deich gehen die betroffenen Lebensraumtypen
(Salzwiesen) vollstandig verloren.

Nur durch den direkten Flachenentzug kommt es zu einer Veranderung von
abiotischen von Habitatstrukturen / Nutzungen. Diese Veranderung wird dem
Wirkfaktor 1 zugeordnet.

3 Veranderung abiotischer Standortfaktoren

Baubedingte Veranderungen abiotischer Standortfaktoren durch das Befahren nicht
von Flachen aulerhalb des eigentlichen Baufeldes sind grundsatzlich nicht relevant
auszuschlieRen. Verdichtungen der Béden des Deichvorlandes sollen tber
entsprechende Absperrungen verhindert werden, vgl. Vermeidungsmaflnahme
V6, Unterlage 1.

Anlagebedingte Veranderungen abiotischer Faktoren der an den geplanten nicht
Deich angrenzenden Flachen des EU-VSG sind nicht zu erwarten. Die Pla- relevant*
nung sieht vor, auf den bislang am aufRenseitigen Deichfull verlaufenden Gra-
ben zu verzichten, weil ein Graben in dieser Lage eine erhdhte Teekansamm-
lung bedeuten wiirde. Gegenwartig verlauft der deichparallele Graben zwi-
schen Deichunterhaltungsweg bzw. Doméanenweg und dem Deich und entwas-
sert Uber Rohrdurchlasse in Grédben des Deichvorlands.

Fortsetzung nachste Seite
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Fortsetzung Tab. 4

Wirkfaktor und Bezug zum Vorhaben Relevanz

Mit der geplanten MaRnahme wird die Entwasserung des Unterbaus des ge- nicht
planten Deichunterhaltungsweges tber Rohre in Graben und Griippen des relevant*
Deichvorlands eingeleitet.

Nur in den von dem direkten Flachenentzug betroffenen Flachen kommt es zu

einer Veranderung von abiotischen Standortfaktoren. Diese Veranderung wird

dem Wirkfaktor 1 zugeordnet.

Betriebsbedingte Veranderungen abiotischer Faktoren der an den geplanten nicht
Deich angrenzenden Flachen des FFH-Gebietes sind nicht zu erwarten. relevant
4 Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverluste

Baubedingt sind Individuenverluste im Rahmen der Bauarbeiten nicht auszu- baubedingt relevant
schlielen (z.B. Aufgabe von Gelegen, Zerstdrung von Gelegen).

Anlage- und betriebsbedingt sind keine entsprechenden Wirkungen auf Arten nicht
zu erwarten, im Vergleich zur bisherigen Deichunterhaltung ergeben sich keine relevant*
relevanten Anderungen.

5 Nichtstoffliche Einwirkungen: akustisch (Schall), optisch (Bewegung, Licht), Erschiitterungen, mecha-

nisch

Aufgrund der Auswirkungen durch den Baubetrieb, mechanische, akustische
und optische Stérungen, sind erheblichen Auswirkungen auf Vogelarten nicht
auszuschlieRen. Die Stérungen werden nur innerhalb der Deichbauzeit zwi-
schen dem 15.4. und dem 15.9. auftreten.

baubedingt

relevant

Anlage- oder betriebsbedingt sind keine zusatzlichen relevanten nichtstoffli-
chen Wirkfaktoren zu erwarten, im Vergleich zur bisherigen Deichunterhaltung
ergeben sich keine relevanten Anderungen.

nicht
relevant

6 Stoffliche Einwirkungen

Durch Einhaltung der gangigen Regelwerke treten in der Bauphase hinsichtlich
der Schadstoffe keine relevanten stofflichen Einwirkungen auf. Die Gefahr ei-
ner relevanten Sedimentverwirbelung durch Baufahrzeuge oder durch offenlie-
gende Bdden (Winderosion) ist gering, da vorwiegend bindige Béden (Klei)
verarbeitet werden. Zudem ist die Gefahr einer Erosion von Béden durch Was-
ser gering, da es sich wie beschrieben bei Klei um einen bindigen Boden han-
delt. Die Béden werden nach Abschluss der Bauarbeiten ziigig begriint, so
dass anschlieend dauerhaft keine Erosion zu erwarten ist.

In der Summe sind keine bau-, anlage- und betriebsbedingten stofflichen Ein-
wirkungen in das FFH-Gebiet 001 zu erwarten.

nicht
relevant

7 Strahlung

Von dem Vorhaben gehen keine elektromagnetischen Felder oder radioaktive
Strahlung aus.

nicht
relevant

8 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen

Von den Vorhaben geht diesbeziiglich keine Relevanz aus.

nicht
relevant

Orange: Wirkfaktor mit Relevanz fiir das Vorhaben

*

gen Funktionsverlustes flr Arten keine zusatzliche Priifrelevanz besteht
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4 Detailliert untersuchter Bereich

Gegenstand einer FFH-VP sind gem. der Richtlinien fur die FFH-Vertraglichkeitsprifung im Strallenbau
(FGSV 2024) alle Wirkungen auf erhaltungszielrelevante Lebensrdume und Arten. Die detailliert zu un-
tersuchenden Bereiche kdnnen je nach Reichweite eines Wirkfaktors und Empfindlichkeit bzw. betroffe-
nen Funktionen der Schutzgiter voneinander abweichen.

4.1 Begrundung fiir die Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereichs

Durch die Uberlagerung der fir die Erhaltungsziele mafRgeblichen Bestandteile mit der maximalen
Reichweite der flr sie relevanten Wirkungen des Vorhabens ergeben sich die jeweils detailliert zu un-
tersuchenden Bereiche.

Vor dem Hintergrund der Gesamtgrof3e des FFH-Gebiets 001 und des maximalen Auswirkungsbereichs
des Vorhabens kann der detailliert untersuchte Bereich auf ein Teilgebiet des FFH-Gebiets 001 und
seine Funktionen begrenzt werden. Betrachtungsgegenstand und Bezugsrahmen bei der Beurteilung
der Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 001 bleibt jedoch das gesamte
Gebiet. Ergeben sich aber fir die in einem begrenzten Untersuchungsraum vorkommenden Arten unter
Berlicksichtigung der Gesamtpopulationen und Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen im FFH-Ge-
biet 001 keine erheblichen Beeintrachtigungen, so ist dieses auch fir das gesamte FFH-Gebiet 001
nicht zu erwarten.

Die Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereichs orientiert sich den Wirkfaktoren, die den potenziell
groten Wirkbereich aufweisen. Bei dem geplanten Deichbauvorhaben ergeben sich im Deichvorland
Wirkrdume durch

1. Dauerhafte Wirkungen: Flacheninanspruchnahme (zukiinftiger Deich) sowie
2. Temporare Wirkungen: optische und akustische Wirkungen (Stérungen) durch Baustellenbetrieb.

Die Flacheninanspruchnahme kann sich sowohl auf Lebensraumtypen wie auch auf Arten der Anhange
der FFH-Richtlinie auswirken. Von den Stérungen durch den Baustellenbetrieb kdnnen sowohl Arten
des Anhang Il der FFH-Richtlinie sowie charakteristische Arten der Lebensraumtypen des Anhangs |
betroffen sein.

411 Flacheninanspruchnahme

Durch die Verbreiterung des Deiches werden Flachen des FFH-Gebiets 001 auf der gesamten Lange
der Deichbaumafinahme Uberbaut, vgl. Abb. 5. Diese Flachen umfassen landwirtschaftlich extensiv als
Mahgrinland genutzte Vorlandflachen sowie Graben des Kiistenbereichs.

Durch die Deichverstarkung entsteht im Bereich des FFH-Gebiets 001 ein anlagebedingter Verlust von
Deichvorlandflachen in einem Streifen parallel zum DeichauRengraben von ca. 30 bis 48 m Breite,
s. Abb. 6. In diesem Bereich liegen unterschiedlich ausgepragte Salzwiesen, kleinrdumiges Queller-
Watt, Graben und Wege. Diese umfassen eine Gesamtflache von ca. 12,9 ha.
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Abb. 6: Flaicheninanspruchnahme im FFH-Gebiet 001
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4.1.2 Baubedingte Storungen

Von den Stérungen durch den Baustellenbetrieb kdnnen sowohl Arten des Anhang Il der FFH-Richtlinie
sowie charakteristische Arten der Lebensraumtypen des Anhangs | betroffen sein.

Ein Vorkommen und eine Betroffenheit von Arten des Anhangs Il des FFH-Gebiets 001 kann ausge-
schlossen werden:

— Auf Grund der Entfernung des geplanten Deichbauvorhabens zur Mittelwasserlinie der Nordsee von
ca. 300 m bis 1.000 m, kénnen Auswirkungen auf marine Arten (z.B. Seehund, Kegelrobbe
Schweinswal, Finte, Fluss- und Meerneunauge) ausgeschlossen werden.

— Vorkommen der Schmalen Windelschnecke im Umfeld des geplanten Deichbauvorhabens kénnen
mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da bekannte Vorkommen in gro3er Entfer-
nung liegen und die Habitatbedingungen wie v.a. kalkhaltige Feucht- und Nass-Biotope nicht vorlie-
gen.

Charakteristische Arten des LRT 1330 sind im Wesentlichen hinsichtlich mittelbarer Wirkungen, wie z.B.
baubedingten Stérungen, von Bedeutung fiir die Bewertung. Im Hinblick auf charakteristische Kaferar-
ten ist nicht davon auszugehen, dass diese Artengruppe eine besondere Empfindlichkeit gegeniiber
baubedingten Stérungen hat. Brut- und Rastvdgel wurden in Erfassungen nachgewiesen. Die mittelba-
ren Auswirkungen auf Brut- und Rastvogel beschranken sich auf baubedingte (temporare) Wirkungen
und werden in der parallel erarbeiteten FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung fir das EU-VSG 01, s. Un-
terlage 2.3, untersucht und bewertet. Das FFH-Gebiet 001 ist im Bereich des baubedingten Wirkraums
deckungsgleich mit dem EU-VSG V01. Vor diesem Hintergrund werden Brut- und Rastvogel als cha-
rakteristische Arten von LRT im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung fur das FFH-Gebiet 001
nicht zusatzlich berlcksichtigt.

4.1.3 Detailliert zu untersuchender Bereich

Eine potenzielle Betroffenheit des FFH-Gebiets 001 kann vorhabenbedingt ausschliel3lich durch eine
dauerhafte Fldcheninanspruchnahme entstehen. Der detailliert untersuchte Bereich entspricht somit der
anlagebedingten Flacheninanspruchnahme im FFH-Gebiet 001 und hat eine Grofle von ca. 12,9 ha,
vgl. Abb. 6.

Die Betrachtung der voraussichtlich betroffenen Lebensraumtypen kann auf diejenigen reduziert wer-
den, die in dem detailliert zu untersuchenden Bereich vorkommen.

4.2 Beschreibung des detailliert untersuchten Bereichs
4.2.1 Beschreibung der Landschaftsverhaltnisse

In den deichnahen Abschnitten findet eine extensive Mahwiesennutzung nach den Vorgaben der Nati-
onalparkverwaltung Niedersachsisches Wattenmeer statt. Die Salzwiesen weisen in regelmafligem Ab-
stand Grippen auf und werden fast ausnahmslos gemaht. Gem. BIOPLAN NORDWEST (2023) nimmt
die Nasse in den Salzwiesen nach hin Osten zu. So befinden sich im Westteil die eintdnigsten, wie
Intensivgrinland anmutenden Flachen mit viel Queckengras. Im Ostteil ist der Anteil der typischen Salz-
wiesenarten auf den nasseren Flachen deutlich héher.

Die Salzwiesen werden von tidebeeinflussten Graben durchzogen, die Giber weitere Graben und / oder
Priele mit dem Jadebusen verbunden sind. Das Grabensystem im Deichvorland dient der Entwasserung
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der Grodenflachen und weist ein dichtes Netz von gradlinig verlaufenden, regelmafig unterhaltenen
Graben und Grippen auf. Diese Graben verlaufen in Stid-Nord-Richtung.

Der Deichlangsweg am Deichful? ist iberwiegend mit Asphalt befestigt. Teilabschnitte sind mit Beton-
platten befestigt, die teilweise von Schlick Uberlagert und mit Vegetation bewachsen sind.

Die Gelandehohen im detailliert untersuchten Bereich, liegen im deichnahen Bereich der Salzwiesen
Uberwiegend bei ca. NHN +2,6-2,8 m. Das mittlere Tidehochwasser des Jadebusens liegt im Plangebiet
bei NHN +1,86 m und das mittlere Tideniedrigwasser liegt bei NHN -1,93 m. Das hochste bislang ge-
messene Tidehochwasser lag am 13.03.1906 bei NHN +5,61 m?2.

Gem. der Bodenkarte 50 (LBEG 2025) kommt als Bodentyp die Mittlere Kalkmarsch-Rohmarsch vor.

4.2.2 Storungen durch Vorbelastungen

Das Deichvorland liegt in der Ruhezone (Zone |) des Nationalparks Niedersachsisches Wattenmeer.
Diese darf ganzjahrig nur auf zugelassenen Wegen betreten werden. Stérungen sind nur in geringem
Umfang vorhanden. So durch einzelne Erholungssuchende, die den Deichunterhaltungsweg nutzen.
Eine besondere Attraktivitat stellt der ca. 390 m lange ,Weg ans Watt“ dar, der durch die Salzwiesen
bis zu einem Priel fihrt. Entlang des Weges befinden sich einzelne Holzskulpturen eines lokalen Holz-
bildhauers.

4.3 Auswahl der Lebensraumtypen und Arten zur Priifung einer voraussicht-
lichen Betroffenheit

Fur die FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung werden alle Lebensraumtypen und Arten der Anhange der
FFH-RL ausgewahlt, die

— im Abgleich mit dem Standarddatenbogen (NLWKN 2010) und

— im Abgleich mit der Anlage 5 des Gesetzes Uber den Nationalpark ,Niedersachsisches Wattenmeer*
(NWattNPG) und

— im Abgleich den Ergebnissen der durchgefuhrten Erfassung, s. Pkt. 4.3.1

in dem detailliert zu untersuchenden Bereich vorkommen.

4.3.1 Durchgefiihrte Untersuchungen

Im Deichvorland wurde im Jahr 2022 eine Biotoptypenerfassung durchgefihrt (BIOPLAN NORDWEST
2023). Zudem liegen die Ergebnisse der FFH-Basiserfassung fiir das Teilgebiet Jadebusen aus dem
Jahr 2017 vor (NLPV 2017).

Fir Brut- und Rastvogel wurden Erfassungen im Rahmen des Deichbauvorhabens durchgefiihrt. Aus-
wirkungen auf Brut- und Rastvdgel werden in der parallel erarbeiteten FFH-Vertraglichkeitsuntersu-
chung fur das EU-VSG 01, s. Unterlage 2.3, untersucht und bewertet. Vor diesem Hintergrund werden
Brut- und Rastvogel als charakteristische Arten von LRT im Rahmen dieser FFH-Vertraglichkeitsunter-
suchung nicht bertcksichtigt.

2 Der Pegel an der Vareler Schleuse ist der naheliegendste Pegel. Der Pegel fallt bei Niedrigwasser trocken, daher wird der
Pegel in Wilhelmshaven am Alten Vorhafen verwendet. Bei anderen MaRnahmen im Bereich des Jadebusens wird dieser Pe-
gel ebenfalls haufig verwendet.
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Anmerkung: Habitate der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie (Seehund, Kegelrobbe, Schweinswal,
Finte, Fluss- und Meerneunauge, Schmale Windelschnecke, Sumpf-Glanzkraut) kénnen im Wirkraum des Deichbauvor-
habens ausgeschlossen werden. Kartierungen dieser Arten waren nicht erforderlich®.

4.3.2 Volistandigkeit und Aktualitat der verwendeten Daten, Datenliicken

Es liegen keine Datenlticken vor.

Die verfugbaren Quellen mit aktuellen Bestandserfassungen stellen eine hinreichende Grundlage fur
die Beurteilung der FFH-Vertraglichkeit des Vorhabens dar.

4.3.3 Nachgewiesene Arten und Lebensraumtypen im detailliert untersuchten
Bereich

Im detailliert untersuchten Bereich wurde ausschlieB3lich der Lebensraumtyp 1330 ,Atlantische Salzwie-
sen” festgestellt*. Der LRT 1330 zahlt nicht zu den prioritdren Lebensraumtypen.

Folgende Bestandteile des FFH-Gebiets 001 sind nicht Gegenstand der Beeintrachtigungsbewertung
des Kapitels 5:
— Arten des Anhangs Il kdnnen im detailliert untersuchten Bereich sicher ausgeschlossen werden.

— Charakteristische Arten: In den Vollzugshinweisen des LRT 1330 (NLWKN 2011) werden als charakteristische
Arten Brut- und Rastvogelarten sowie spezialisierte Laufkafer genannt.

Der Begriff ,charakteristische Art* ist im naturschutzfachlichen Kontext mehrdeutig. Er wird einerseits fir die
Ansprache und Bewertung des Lebensraumtyps genutzt, dies gilt v.a. fir Pflanzenarten aber auch fir Tierarten.

Im Zusammenhang mit der FFH-Vertraglichkeitsprifung gilt gem. BVerwG folgender Grundsatz ,Jedoch kénnen
im Rahmen der FFH-Vertréglichkeitspriifung nicht alle charakteristischen Arten der Lebensgemeinschaft eines
Lebensraums untersucht werden. Es sind diejenigen charakteristischen Arten auszuwéhlen, die einen deutli-
chen Vorkommensschwerpunkt im jeweiligen Lebensraumtyp aufweisen beziehungsweise die Erhaltung ihrer
Populationen muss unmittelbar an den Erhalt des jeweiligen Lebensraumtyps gebunden sein. Die Arten miissen
flir das Erkennen und Bewerten von Beeintrdchtigungen relevant sein, das hei3t es sind Arten auszuwéhlen,
die eine Indikatorfunktion fiir potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp besitzen.“>

Gem. BOSCH & PARTNER et al. (2016) mussen charakteristische Arten im Zusammenhang mit einer FFH-
Vertraglichkeitsprifung demnach eines der folgenden Kriterien fur den jeweiligen LRT erflllen: Vorkommens-
schwerpunkt, Bindungsgrad, Habitat-/Strukturbildner. Die Anwendung dieser Kriterien auf die in den Vollzugs-
hinweisen zum LRT 1330 (NLWKN 2011) genannten Arten fiihrt zu folgenden Ergebnissen:

— Brut- und Rastvogelarten weisen keinen Vorkommensschwerpunkt im LRT 1330 auf, sie haben keine starke
Bindung an die Strukturen / die Vegetation des LRT 1330. Sie kommen ebenso in Offenlandlebensrdumen
des Binnenlandes, auf Strandbereiche, in Diinen oder im Bereich der Wattflachen vor. Brut- und Rastvogel-
arten sind demnach keine charakteristischen Arten im Zusammenhang mit einer FFH-Vertraglichkeitspri-
fung. An dieser Stelle sei aufgefuhrt, dass eine Betrachtung der Brut- und Rastvégel im Rahmen der FFH-
Vertraglichkeitsuntersuchung fiir das zugleich vorliegende Vogelschutzgebiet ,Niedersachsisches Watten-
meer und angrenzendes Kiustenmeer (DE 2210-401/V01) durchgefihrt wurde

— Die auf Salzwiesen spezialisierten Pflanzenarten und spezialisierten Laufkafer sind den charakteristischen
Arten im Zusammenhang mit einer FFH-Vertraglichkeitsprifung zuzurechnen. Allerdings ist die Empfind-
lichkeit dieser Arten gegenuber den projektspezifischen Wirkfaktoren auf die anlagebedingte Flacheninan-
spruchnahme beschrankt.

3 Gegenstand, Umfang und Methoden der Umweltvertraglichkeitspriifung wurden in der Besprechung gem. § 15 UVPG am
23.03.2023 (,Scoping-Termin®) durch den Vorhabentréger vorgestellt und anschliefend diskutiert. Der Untersuchungsrahmen
fur den UVP-Bericht wurde am 09.05.2023 durch die Direktion des NLWKN festgelegt.

4 Im Rahmen der Biotoptypenerfassung im Jahr 2022 wurde in Teilbereichen der Biotoptyp ,Queller-Watt* (KWQ) im Deichvor-
land erfasst. Kleinflachige Auspragungen der Biotoptypen, < 200 m?, werden gem. DRACHENFELS (2021) innerhalb von
Salzwiesen dem LRT 1330 angeschlossen. Die im Jahr 2022 erfassten Bestande des Biotoptyps ,Queller-Watt* (KWQ) im
Bereich der anlagebedingten Flacheninanspruchnahme wiesen bei einer Nachkontrolle durch AGT Ingenieure im Jahr 2025
nicht mehr die Auspragung eines Queller-Watts auf. Auch diese Bestande werden dem LRT 1330 zugeordnet.

5 BVerwG, Urteil vom 06.11.2013 (A 20) - 9 A 14.12, Rn. 54 und Rn. 80; vgl. auch Urteile vom 06.11.2012 - 9 A 17.11, Rn. 52,
vom 14.04.2010 - 9 A 5.08, Rn. 55; vom 12.03.2008 - 9 A 3.06, Rn. 79

AGT Ingenieure 23



1. Oldenburgischer Deichband Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen
dem Jade-Wapeler Siel und Schweiburger Miihle

FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung FFH-Gebiet 001 ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer*

Charakteristische Arten sind im Wesentlichen hinsichtlich mittelbarer Wirkungen, wie z.B. baubedingten St6-
rungen, von Bedeutung fiir die Bewertung. Im Hinblick auf charakteristische Kafer- und Pflanzenarten ist nicht
davon auszugehen, dass diese Artengruppe eine besondere Empfindlichkeit gegenliber mittelbaren Wirkungen
hat. Charakteristische Arten des LRT 1330 werden in der Bewertung der Beeintrachtigungen nicht berticksich-
tigt, da die charakteristischen Arten keine Uber die Flacheninanspruchnahme hinausgehende Empfindlichkeit
gegenuber der Wirkfaktoren des Deichbauvorhabens aufweisen.

Weitere Arten des Standarddatenbogens: In der FFH-Vertraglichkeitsprifung sind gem. Merkblatt 27 der Richt-
linien fir die FFH-Vertraglichkeitsprifung im Stralenbau (FGSV 2024) nur die Erhaltungsziele eines Schutzge-
biets zu behandeln. Fir die Erhaltungsziele sind die Arten nach Anhang Il und die Lebensraumtypen nach
Anhang | FFH-RL entscheidend. Demzufolge sind die sogenannten weiteren Tier- oder Pflanzenarten nicht in
einer FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung zu behandeln, es sei denn, es handelt sich um charakteristische Arten
fur die im Gebiet geschiitzten Lebensraumtypen mit Relevanz fir die Beurteilung von bestimmten Wirkungen.

= Eine Beeintrdchtigung durch das geplante Vorhaben kann innerhalb des detailliert unter-
suchten Bereiches fiir den Lebensraumtyp ,,Atlantische Salzwiesen“ nicht ausgeschlos-
sen werden.
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5 Ermitteln und Bewerten der Beeintrachtigungen des Schutzgebietes

5.1 Methodisches Vorgehen

Im Rahmen dieser FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung ist zu klaren, ob es durch das geplante Deichbau-
vorhaben zu einer erheblichen Beeintrachtigung im Sinne des § 34 Abs. 1 BNatSchG kommt. Hierfir
wird gepruft, ob eine negative Veranderung des Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkommenden
Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie zu prognostizieren und damit eine erhebliche Be-
eintrachtigung im Sinne des europaischen Gebietsschutzes gegeben ist. Ausgangspunkt fiir die Prog-
nose ist die aktuelle Bewertung des Erhaltungszustandes dieser Lebensraumtypen vor bzw. ohne
Durchfihrung der Mallnahme.

Mafstab fiir die Bewertung, ob die Beeintrachtigungen auf das FFH-Gebiet 001 in seinen malRgeblichen
Bestandteilen erheblich sind, sind die Erhaltungsziele. Diese sehen die Erhaltung oder Wiederherstel-
lung eines gunstigen Erhaltungszustands der Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie vor.

Die Beurteilung des aktuellen Erhaltungszustandes Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie
im Gebiet erfolgt anhand der Kategorien

A: sehr guter Erhaltungszustand (ginstig),
B: guter Erhaltungszustand (gtinstig) und
C: mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand (ungiinstig).

Der aktuelle Erhaltungszustand der Lebensraumtypen des Anhangs | und der Arten des Anhangs Il der
FFH-Richtlinie ergibt sich aus den Angaben des Standarddatenbogens (NLWKN 2021).

Zur Bewertung der Erheblichkeit von Beeintrachtigungen sind gem. Merkblatt 38 der Richtlinien fir die
FFH-Vertraglichkeitsprifung im Stralenbau (FGSV 2024) folgende Vorgaben relevant.

»,Da die Erheblichkeit die Kernaussage der FFH-VP ist, wird am Ende des Bewertungsprozesses das
Bewertungsergebnis mit Hilfe der dreistufigen Skala erheblich / nicht erheblich ausgedriickt.

3-stufige Skala des Beeintrdchtigungsgrads 2-stufige Skala der Erheblichkeit

keine Beeintrdchtigung nicht erheblich
geringer Beeintrachtigungsgrad
hoher Beeintréachtigungsgrad erheblich

Die Stufe ,keine Beeintrdchtigung“ hat die Aufgabe nachzuweisen, dass mégliche Beeintrdchtigun-
gen bei der Priifung nicht auer Acht gelassen wurden, sondern im konkreten Fall nicht von Relevanz
sind. Ferner wird sie benétigt, um den Beeintrdchtigungsgrad nach Durchfiihrung einer erfolgreichen
Malinahme zur Schadensbegrenzung zu charakterisieren.

Nach SchadensbegrenzungsmalBnahmen weiterhin bestehende sehr geringfiigige Einwirkungen
bzw. Beeintrdchtigungen, die zum Beispiel unter einem Abschneidekriterium verbleiben, oder von
nur sehr kurzer Dauer sind, die also in einer Vorpriifung keine Priifpflicht begriinden wiirden, lassen
sich unter ,keine Beeintrdchtigung” einstufen und miissen auch nicht kumulativ betrachtet werden.

Beeintrdachtigungen, die kumulativ unterhalb von anerkannten oder im Einzelfall darzustellenden Ba-
gatellgrenzen verbleiben und somit so gering sind, dass sie an der FFH-Vertraglichkeit des Vorha-
bens keine Zweifel begriinden, sind als nicht erheblich einzustufen.

Alle librigen stérkeren Beeintrdchtigungen miissen als erheblich eingestuft werden.” [S. 38.4-38.5]

FUr die Beurteilung einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen durch das
Vorhaben erfolgt eine systematische Priifung der in Kap. 3.1 aufgefiihrten Wirkfaktoren in Bezug auf
ihre Auswirkung auf den jeweils betrachteten Schutzgegenstand. Hierbei wird die Dimension der jewei-
ligen Auswirkung qualitativ auf Basis einer fiinfstufigen Skala bewertet (in Anlehnung an das Merkblatt
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38 der Richtlinien fiir die FFH-Vertraglichkeitspriifung im Straflenbau (FGSV 2024). Die fiinfstufige

Skala ist in Tab. 6 dargestellt.

Tab. 5: Geeignete Kriterien zur Beurteilung der Erheblichkeit von Beeintrachtigungen von Lebensraumen

(nach FGSV 2024, Merkblatt 38)

Beeintrachtigungsgrad

Be-
wer-
tung

Keine Beeintrachtigung — keine Betroffenheit

Das Vorhaben I6st — auch in der Zukunft durch indirekt ausgeltste Prozesse — keine quantitativen und/oder
qualitativen Veranderungen des Vorkommens des Lebensraumtyps des Anhangs | aus.

Alle fiir den Lebensraum relevanten Strukturen oder Funktionen des Schutzgebiets (= fiir sie maflgebliche
Bestandteile) bleiben in vollem Umfang und voller Leistungsfahigkeit erhalten.

Wenn sich der Lebensraum im Schutzgebiet im Ist-Zustand in einem noch nicht glinstigen Erhaltungszu-
stand befindet, wird die notwendige zukiinftige Verbesserung der aktuellen Situation nicht behindert,

Im Einzelfall kann sich durch das Vorhaben eine Férderung des Lebensraums bzw. der zu ihrem Erhalt
notwendigen Funktionen ergeben.

Geringer Beeintrachtigungsgrad — Wirkpfad vorhanden aber kein oder nur bagatellhaft negativer

Effekt auf den Bestand

Das Vorhaben I6st geringfligige quantitative oder qualitative Veranderungen von Standortfaktoren aus, die

jedoch keine Effekte auf die Auspragung des Lebensraums ausiiben.

Als gering werden sehr schwache Beeintrachtigungen bewertet, die zwar zu keiner erkennbaren Verande-

rung im Bestand eines Erhaltungszieles fiihren, jedoch nicht génzlich ausgeschlossen werden kénnen,

weil ein Wirkpfad und eine prinzipielle Empfindlichkeit vorhanden sind, und sie ggf. kumulativ verstarkt
werden kénnen.

Die Beeintrachtigung ist von sehr begrenzter Reichweite.

Sie betrifft im Wesentlichen Eigenschaften der Struktur, wahrend kein Einfluss auf die Auspragungen der

Kriterien der Funktionen und Wiederherstellungsmdglichkeiten erkennbar ist. Die punktuelle Betroffenheit

eines Teilbereichs I6st keinerlei negative Entwicklungen in anderen Teilen des Schutzgebietes aus. Damit

sind die Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung bzw. Wiederherstellung des glinstigen Erhaltungszu-
stands des Lebensraums des Anhangs | vollstdndig gewahrt.

Als Beeintrachtigung von geringem Grad werden z.B.

- geringfugige Veranderung oder Stérungen des Lebensraums, die keine Abnahme des Bestandes ausl6-
sen,

- leichte, kurzfristige (z.B. baubedingte) und lokale Bestandsschwankungen von charakteristischen Arten
des Lebensraums, die vom Bestand problemlos und in kurzer Zeit (eine Reproduktionsphase) durch na-
turliche Regenerationsmechanismen ausgeglichen werden kénne,

- irreversible Folgen von sehr geringem Umfang (Flachenverluste weit unterhalb der Bagatellgrenze nach
Lambrecht & Trautner 2007).

eingestuft.

nicht erheblich

Fortsetzung nachste Seite
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Fortsetzung Tab. 5

Beeintrachtigungsgrad

Be-
wer-

tung

Hoher Beeintrachtigungsgrad — erhebliche Beeintrachtigung

Mit einem hohen Beeintrachtigungsgrad wird die gebietsspezifische Schwelle der Erheblichkeit Giber-

schritten.

Die Stufe ,hoher Beeintrachtigungsgrad kennzeichnet Beeintrachtigungen, die zwar rdumlich und zeit-

lich begrenzt bleiben, jedoch aufgrund ihrer Intensitat vor dem Hintergrund des betroffenen Schutzge-

biets nicht tolerierbar sind. Ein Eingriff, der im Falle von grof3en und stabilen Vorkommen noch als tole-

rierbar eingestuft werden kann, 16st firr kleine bzw. aus sonstigen Griinden empfindliche Vorkommen

eine schwerwiegende Beeintrachtigung aus.

Ferner fallen in diese Kategorie Beeintrachtigungen, die zwar zunachst nur raumlich und zeitlich auftre-

ten, sich jedoch indirekt und langfristig Uber die erst lokal betroffenen Lebensraumvorkommen auswei-

ten kénnen. Es werden auch Funktionen und Wiederherstellungsméglichkeiten des Lebensraums parti-

ell beeintrachtigt. Damit kdnnen irreversible Folgen fiir Vorkommen in anderen Teilen des Schutzgebie-

tes nicht ausgeschlossen werden.

Es werden dieselben Kriterien geprift, die zur Begriindung der im Einzelfall gegebenen Tolerierbarkeit

eine Beeintrachtigung von Relevanz sind:

- Welcher Anteil am Vorkommen des Lebensraumtyps im Schutzgebiet nehmen die betroffenen Le-
bensrdume ein?

- Stellen die betroffenen Lebensrdume besondere Auspragungen des Typs im Gebiet dar?

- Besitzen die betroffenen Bereiche im Lebenszyklus einer charakteristischen Art eine besondere Be-
deutung?

- Welche Bedeutung haben die betroffenen Bereiche fir das Lebensraumgeflige des Schutzgebiets?
(z.B. besonderes Zonierungsmuster)

- Wie ist ihr Entwicklungspotenzial einzuschéatzen, welche Entwicklungen bzw. MalRnahmen sind fur sie
im Management plan des Gebiets vorgesehen?

Dieser Fragenkatalog hat lediglich Beispielcharakter und ist nach den Erfordernissen des Einzelfalls zu

erganzen.

Sehr hoher Beeintrachtigungsgrad — starke Funktionsverluste

Der Eingriff fuhrt zu einer substanziellen quantitativen und/oder qualitativen Beeintrachtigung von Struk-
turen, Funktionen und/oder Voraussetzungen zur Entwicklung, die zur Aufrechterhaltung bzw. Wieder-
herstellung des glinstigen Erhaltungszustands eines Lebensraums des Anhangs | im Schutzgebiet not-
wendig sind.

Eine Restflache des Lebensraums wird im Schutzgebiet zwar weiterhin ausgebildet sein, jedoch auf ei-
nem fiir das Schutzgebiet gravierend niedrigeren Niveau als vor dem Eingriff. Die Beeintrachtigung 16st
qualitative Veranderungen aus, die eine Degradation des Lebensraums einleiten kdnnen. Hierbei sind
auch Veranderungen zu berlicksichtigen, die zwar nicht die Zuordnung der betroffenen Flachen zum
Lebensraumtyp in Frage stellen, dennoch einem Degradationsstadium innerhalb der Spanne der Aus-
préagungen des Lebensraums entsprechen.

Extrem hoher Beeintrachtigungsgrad — vollstandige Zerstérung des Erhaltungsziels

Eine extrem hohe Beeintrachtigung fihrt unmittelbar oder mittel- bis langfristig zu einem nahezu voll-
standigen Verlust der Lebensraume im betroffenen Schutzgebiet.

Prozesse werden eingeleitet, die den langfristigen Fortbestand eines Lebensraums im Schutzgebiet ge-
fahrden. In manchen Fallen flihrt die quantitative oder qualitative Abnahme von Lebensraumtypflachen
zu einem un-giinstigen Verhaltnis von gestdrten zu intakten Zonen, das z. B. die Einwanderung von
konkurrenzkraftigeren Arten und die Verdrangung der charakteristischen Arten eines Lebensraums aus-
I6sen kann. Hierunter fallen auch Veranderungen, die die Wiederherstellungsmdglichkeiten fir den Le-
bensraum irreversibel einschranken (z. B. Zunahme der Nahrstoffverflgbarkeit in Mooren nach Grund-
wasserabsenkungen durch Torfmineralisation).

erheblich
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Seit 2007 liegen Orientierungswerte zur Bewertung des direkten Flachenentzuges von Lebensraumty-
pen des Anhangs | der FFH-RL vor (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). Der sogenannte Fachkonventi-
onsvorschlag zur Bewertung der Erheblichkeit bei direktem Flachenentzug von Lebensraumtypen un-

terliegt folgender Grundannahme:

.Die direkte und dauerhafte Inanspruchnahme eines Lebensraums nach Anhang | FFH-
RL, der in einem FFH-Gebiet nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren
oder zu entwickeln ist, ist im Regelfall eine erhebliche Beeintrdchtigung.” (S. 33)

Abweichungen von dieser Grundannahme sind maglich. Im Einzelfall kann die Beeintrachtigung als
nicht erheblich eingestuft werden, wenn kumulativ folgende Bedingungen erfiillt werden, s. nachfol-

gende Tabelle.

Tab. 6: Kriterien fiir die Abweichung von der Grundannahme der erheblichen Beeintrachtigung gem. LAM-

BRECHT & TRAUTNER (2007)

A) Qualitativ-funktionale
Besonderheiten

Auf der betroffenen Flache sind keine speziellen Auspragungen des
Lebensraumtyps vorhanden, die innerhalb der Flache, die der Le-
bensraum einnimmt, z.B. eine Besonderheit darstellen bzw. in we-
sentlichem Umfang zur biotischen Diversitat des Lebensraumtyps in
dem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung beitragen. Hierbei ist
auch eine besondere Lebensraumfunktion fiir charakteristische Arten
zu beriicksichtigen; und

B) Orientierungswert
»quantitativ-absoluter
Flachenverlust*

Der Umfang der direkten Flacheninanspruchnahme eines Lebens-
raumtyps Uberschreitet die [...] firr den jeweiligen Lebensraumtyp
dargestellten Orientierungswerte nicht; und

C) Ergdnzender Orientierungswert
»quantitativ-relativer Flachen-
verlust® (1 %-Kriterium)“

Der Umfang der direkten Flacheninanspruchnahme eines Lebens-
raumtyps ist nicht groRer als 1 % der Gesamtflache des jeweiligen Le-
bensraumtyps im Gebiet bzw. in einem definierten Teilgebiet [...]; und

D) Kumulation ,,Flachenentzug
durch andere Pléne / Projekte“

Auch nach Einbeziehung von Flachenverlusten durch kumulativ zu
berlicksichtigende Plane und Projekte werden die Orientierungswerte
(B u. C) nicht Gberschritten; und

E) Kumulation mit ,,anderen
Wirkfaktoren

Auch durch andere Wirkfaktoren des jeweiligen Projekts oder Plans
(einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Pla-

nen) werden keine erheblichen Beeintrachtigungen verursacht.”

Die maRgebliche Prifkriterien der Betroffenheit des Lebensraumtyps sind die in Pkt. 3.1 genannten
Wirkfaktoren mit Relevanz fur das Vorhaben:

— anlagebedingter Flachenentzug bzw. Flacheninanspruchnahme,
— baubedingter Individuenverlust sowie
— baubedingte Stérungen.

Daher kann die Prifung der Betroffenheit des Lebensraumtyps reduziert werden auf die anlagebedingte
Flacheninanspruchnahme.

5.2 MaRBnahmen zur Schadensbegrenzung

Der Begriff ,MaRnahme zur Schadensbegrenzung® erscheint weder im Textteil des BNatSchG noch in
der FFH-RL. In den Arbeitspapieren der EU-Kommission wird er anstelle des Begriffs ,Vermeidungs-
und MinderungsmaRnahmen* als Ubersetzung fiir den englischen Begriff ,mitigation measure* verwen-
det. Der Begriff hat gem. FGSV (2024) den Vorteil, Verwechslungen mit der nicht deckungsgleichen
Terminologie der Eingriffsregelung auszuschlieRen.

MaRnahmen zur Schadensbegrenzung haben gem. FGSV (2024) die Aufgabe, die Beeintrachtigungen
von Lebensrdumen oder Arten, die Gegenstand von Erhaltungszielen eines Schutzgebietes sind, zu
vermeiden bzw. so weit zu begrenzen, dass sie unterhalb der Erheblichkeitsschwelle bleiben.
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Grundsatzlich werden im Deichvorland baubedingt keine Flachen aulerhalb der geplanten Deichauf-
standsflache in Anspruch genommen bzw. befahren.

Im Zuge dieser Bauarbeiten wird durch die Umweltbaubegleitung sichergestellt, dass angrenzende
wertvolle Bereiche, v.a. gesetzlich geschiitzte Biotope im Deichvorland nicht durch die Baumaflinahmen
beeintrachtigt werden. Mit der im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, s. Unterlage 1,
vorgesehenen Vermeidungsmafinahme V6 wird jeweils zeitlich begrenzt auf die Arbeitsphasen auf der
Deichaulenseite eine optische Abgrenzung durch Einbau von stabilen Pfosten in einem Abstand von
ca. 4-5 m geschaffen. Die Pfosten werden wahrend der Deichbauzeit mit einer rot-weillen Absperrkette
ausgestattet. Diese Abgrenzung wird in einem Abstand von ca. 1,0 m zum geplanten Deichful} einge-
bracht und hat eine Héhe von ca. 1,0 bis 1,5 m. Mit dieser Vermeidungsmalnahme wird auch eine
baubedingte Beeintrachtigung des LRT 1330 verhindert.

MaRnahmen zur Schadensbegrenzung sind vorhabenbedingt fir das FFH-Gebiet 001 nicht vorgese-
hen.

5.3 Andere Plane und Projekte

Gemal Art. 6 Abs. 3 FFH-RL ist neben den Beeintrachtigungen des geplanten Vorhabens in der FFH-
Vertraglichkeitspriifung zu untersuchen, ob es in Zusammenwirkung mit anderen Planen und Projekten
zu erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele kommen kann. Fur bereits vorhandene Wirkun-
gen eines anderen Projektes zum Zeitpunkt der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung ist gem. BUNDESMI-
NISTERIUM FUR DIGITALES UND VERKEHR (2019) das andere Vorhaben als Vorbelastung, d.h. in der
Beschreibung des Ist-Zustands zu beriicksichtigen.

Gem. EBD. sind diejenigen Erhaltungsziele zu behandeln, die direkt oder indirekt vom zu prifenden
Vorhaben und von mindestens einem anderen Plan und Projekt beeintrachtigt werden. Nur nachweislich
nicht betroffene bzw. durch vorhabenspezifisch vorgesehene Mallnahmen zur Schadensbegrenzung
nachweislich nicht mehr beeintrachtigte Erhaltungsziele kdnnen aus der weiteren Betrachtung ausge-
schlossen werden.

Im Teilgebiet //36 ,Jadebusen” des Nationalparks wurden seit der Meldung des EU-Vogelschutzgebie-
tes im Jahr 2001 mehrere Deichbaumaflnahmen durchgefiihrt, in denen Vorlandflachen Gberbaut wur-
den. Zudem wurde im Neuwapeler Aufengroden in zwei Pltten Klei abgebaut. Sowohl die Deichbau-
mafnahmen wie auch der Kleiabbau sind abgeschlossen, so dass allein der potenzielle anlagebedingte
Verlust von Lebensraumtypen als kumulative Wirkung in Betracht kommt. In den nachfolgenden Kapi-
teln werden diese Vorhaben und ihre Auswirkungen auf Lebensraumtypen dargestellt.

5.3.1 Herstellung der Deichsicherheit dstlich des Jade-Wapeler-Siels

Westlich angrenzend an die geplante Deichbaumalinahme liegt die Ma3nahme ,Herstellung der Deich-
sicherheit im Bereich des Jade-Wapeler Siels®. Ein Neuaufbau des Deiches erfolgte Ostlich des Jade-
Wapeler Siels binnenseitig der damals vorhandenen Deichlinie. Die Baumalinahmen auf einer Lange
von ca. 920 m wurden in den Jahren 2016-2018 durchgefuhrt. Wahrend die Deichlinie binnenseitig ver-
schwenkt wurde, wurden ca. 0,36 ha des EU-VSG V01 durch die seeseitige Verschiebung des Jade-
Wapeler Sieles in Folge des Neubaus Uiberbaut.

Gem. der FFH-Vorprifung zu dem Vorhaben (PGG 2015) flhrt die Flacheninanspruchnahme im FFH-
Gebiet 001 zu einem Verlust folgender Lebensraumtypen:

— FFH-LRT 1140: ,Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt®, ca. 350 m? und
— FFH-LRT 1330: ,Atlantische Salzwiese®, ca. 170 m2.
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Der Flachenverlust des FFH-LRT 1140 fiihrt gem. PGG (2015) aufgrund des Unterschreitens der Erheb-
lichkeitsschwelle nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung des Lebensraumtyps.

Auch der Flachenverlust des FFH-LRT 1330 fiihrt gem. PGG (2015) aufgrund des Unterschreitens der
Erheblichkeitsschwelle nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung des Lebensraumtyps. Durch die ge-
plante Absenkung des alten DeichfulRes auf das Gelandeniveau der angrenzenden Salzwiesen wird auf
einer Flache von ca. 3.600 m? die Entwicklung von Biotopen des LRT 1330 erwartet.

Gem. der FFH-Vorpriifung zu dem Vorhaben (PGG 2015) entstehen keine Beeintrachtigungen der
Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 001.

5.3.2 Erhohung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Schweiburger
Muhle und Sehestedt

Die MaRBnahme ,Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Schweiburger Miihle und Se-
hestedt grenzt norddstlich an die geplante DeichbaumalRnahme an. Die Bauarbeiten zur Erhéhung und
Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Schweiburger Mihle und Sehestedt wurden im Zeitraum 2012
bis 2019 durchgefihrt. Aufgrund der Lage des Deichabschnitts entlang der K 197 wurde die Deichver-
starkung auf einer Lange von ca. 5 km ausschlie3lich unter Inanspruchnahme von Flachen im Deich-
vorland durchgeflhrt.

Im Rahmen der ,Vorprifung der FFH-Vertraglichkeit nach § 34 BNatSchG* (NLWKN BRAKE-OLDEN-
BURG GB IV.1 2012) wird folgende Bewertung der Nationalparkverwaltung wiedergegeben:

~Bezugsraum fiir die Vorpriifung der FFH-Vertréglichkeit sind die Atlantischen Salzwiesen
im Jadebusen mit einer Flache von ca. 1.330 ha. Durch das geplante Projekt gehen dau-
erhaft ca. 3 ha Salzwiesen am Jadebusen verloren. Das entspricht einem Verlust 0,2 %
bezogen auf den Bezugsraum Jadebusen.

Flachenverluste unterhalb von 1 % des Bezugsraumes sind aus naturschutzfachlicher
Sicht mit den Schutz— und Erhaltungszielen vereinbar, zumal, wie geplant, ein Ausgleich
durch die Entwicklung neuer Salzwiesen an anderer Stelle geschaffen werden soll. Ent-
sprechend der Fachkonvention von Lamprecht/Trautner zur Bestimmung der FFH-Vertrag-
lichkeit ist deshalb davon auszugehen, dass die geplante Deichverstdrkung zu keiner er-
heblichen Beeintrachtigung der Schutz- und Erhaltungszielen gem. des § 2 (3) NWattNPG
fihrt.“ (S. 16)

Die Vorpriifung der FFH-Vertraglichkeit nach § 34 BNatSchG (NLWKN BRAKE-OLDENBURG GB IV.1
2012) kommt zu dem Ergebnis, dass eine Priifung der Vertraglichkeit nach § 34 BNatSchG nicht
erforderlich ist.

Anmerkung: Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind KompensationsmafBnahmen
im Umfang von 3,31 ha fiir Beeintrdchtigungen von Biotopen, Landschaftsbild und Boden und Teilaus-
gleich fiir die Beeintrdchtigung von Brutvégeln erforderlich. Dariiber hinaus wird eine weitere Neuent-
wicklung von Salzwiesen auf 3,3 ha flir die Kompensation der Beeintrdchtigungen der Brutvégel erfor-
derlich. Mit diesen MalBnahmen ist eine ausreichende Kompensation nach § 15 BNatSchG mdéglich. Die
Kompensationsmalnahmen werden im Kompensationsfldchenpool ,,Langwarder Groden“ umgesetzt.

5.3.3 Erhohung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Hobenbrake und
Beckmannsfeld (Deich Augustgroden)

Die MaBnahme ,Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Hobenbrake und Beckmanns-
feld“ grenzt nordlich an die Deichbaumaflnahme ,Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches
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zwischen Schweiburger Miihle und Sehestedt* an und liegt in einer Entfernung von ca. 6,8 km zu der
geplanten Deichbaumalnahme. Die Hauptarbeiten wurden 2004 abgeschlossen. Mit der MaRnahme
verbunden war ein Verlust von vorbelasteten Salzwiesen (Uberbauung durch Grodenzuwegung) durch
den Deichkorper in einem Umfang von ca. 2,7 ha (PGG 1996). Die urspriingliche flr die Kleigewinnung
geplante Pitte im Deichvorland wurde nicht umgesetzté. Mit der Anderung des Planfeststellungsbe-
schlusses im Jahr 2008 wurden die Beeintrachtigungen von Salzwiesen in einem Umfang von 2,7 ha
im Langwarder Groden kompensiert. Im Laufe des Vorhabens gab es eine Anderung des Besticks und
der Deich wurde breiter ausgebaut. Im Rahmen der im Jahr 2011 Uberarbeiteten Beurteilung der Ein-
griffserheblichkeit fir MalRnahmen im Bereich der Salzwiesen (PGG 2011) wurde ein zusatzlicher Kom-
pensationsbedarf von 7,7 ha fir den anlagebedingten Verlust von Salzwiesen festgestellt.

Anhand der vorliegenden Gutachten (PGG 1996, 2011) lasst sich ein Verlust von Salzwiesen in einem
Gesamtumfang von ca. 10,4 ha ableiten.

Eine FFH-Vorprifung oder eine FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung liegt nicht vor.

Gem. Plananderungsbeschluss vom 25.06.2019 der Direktion des NLWKN zu dem Deichbauvorhaben
werden als Kompensationsmalnahme fiir alle aulRendeichs stattfindenden Eingriffe in Natur- und Land-
schaft (Inanspruchnahme von Flachen, Sandentnahmen, Leitungen, Zwischenlagerungen, allgemeine
Stérungen) die Entwicklung von naturraumtypischen Biotopen Flache im Langwarder Groden im Um-
fang von 12,5 ha festgelegt.

Anmerkung: Der Kompensationsumfang fiir die GesamtmalBnahme im Langwarder Groden (iberschrei-
tet den Kompensationsbedarf fiir den Verlust von Salzwiesen um ca. 2,1 ha.

5.3.4 Kleiabbau Neuwapeler AuBengroden inkl. naturschutzrechtliche MaRnah-
men

In den Vorlandflachen des Neuwapeler AulRengrodens wurde Klei fir die Deichbaumalinahme zwischen
Norderschweiburg und Sehestedt entnommen. Die Planfeststellung fur den Kleiabbau erteilte der Land-
kreis Wesermarsch am 16.02.2015. Der Planfeststellungsbeschluss beschrankt die Abbautatigkeiten
sowie die Herrichtung von Flachen auf vier Jahre und ist befristet bis zum 31.12.2018.

Das Abbaukonzept fiir den Neuwapeler AulRengroden sieht auf einer Gesamtflache von ca. 72 ha eine
Oberflachengestaltung mit Bodenabtrag unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten vor. Ziel dieser
Gestaltung ist die kurz- bis mittelfristige Entwicklung von naturnahen Salzwiesen mit natirlichen Priel-
strukturen. Temporare Beeintrachtigungen der Schutzgiiter werden durch die Schaffung von naturna-
hen, gezeitengepragten Gewassern sowie Watt- und Vegetationsbereichen vor Ort kompensiert.

In den Genehmigungsunterlagen fur das Planfeststellungsverfahren (PGG 2014) sind folgende Entwick-
lungsziele definiert: ,Als maRgebliche Ziele einer Herrichtungsplanung sind eine naturnahe Salzwiese-
nentwicklung und die Wiederherstellung eines natiirlichen Entwédsserungssystems zu nennen, die lang-
fristig auch zu Habitatverbesserungen fiir Zielarten wie dem Rotschenkel fiihren.*”

Bislang wurden nur die 6stlichen Abbauflachen (A, B) In den Jahren 2015, 2016 und 2018 abgebaut
und hergerichtet. Der Il. Oldbg. Deichband beabsichtigt keine Wiederaufnahme des Kleiabbaus im Neu-
wapeler AuRengroden und keinen Abbau der westlichen Abbauflachen C und D.

Gem. FFH-Vertraglichkeitspriufung (PGG 2014) fur das Kleiabbauvorhaben sind fiir das FFH-Gebiet 001
keine erheblich negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele zu erwarten, da die Beeintrachtigungen
kleinrdumig bzw. auf einem noch tolerierbaren Flachenanteil erfolgen und ausschlie8lich temporéar sind.

6 Durch die Erweiterung der urspriinglich fiir den Bodenabbau vorgesehenen Flachen bei Beckmannsfeld (Piitten Stollhammer-
deich | u. Il wurden erweitert um die Putten Stollhammerwisch Ill, IV und V. Durch diese Erweiterung konnte auf eine Kleient-
nahme in den Salzwiesen verzichtet werden.
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1. Oldenburgischer Deichband

Aufgrund der Auswahl anthropogen Uberformter Flachen und der Gestaltung der Abtragflachen unter
naturschutzfachlichen Aspekten wird hingegen kurz- bis mittelfristig von einer deutlichen Verbesserung
der 6kologischen Wertigkeit ggf. sogar des Erhaltungszustandes der betroffenen Lebensradume ausge-
gangen.

Die FFH-Vertraglichkeitspriifung (PGG 2014) kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beein-
trachtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 001 ausgeschlossen werden kénnen.

5.3.5 Fazit zu kumulativen Wirkungen anderer Plane und Projekte

Die in Pkt. 5.3.1 bis 5.3.4 beschriebenen Projekte sind bereits abgeschlossen. Kumulativ bedeutsame
bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren sind auszuschlieRen. Anlagebedingt entstanden durch drei der
vier Projekte Flachenveranderungen von FFH-Lebensraumtypen. Diese werden nachfolgend zusam-
men mit den fUr die Projekte durchgefihrten Kompensationsmallnhahmen i.S. der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung dargestellt.

Tab. 7: Ubersicht iiber Flichenveridnderungen von FFH-Lebensraumtypen anderer Projekte

Projekt

Flachenveranderungen von
FFH-Lebensraumtypen

KompensationsmaRnah-
men im Langwarder Gro-
den

Flachenbilanz

Herstellung der
Deichsicherheit
ostlich des
Jade-Wapeler-
Siels

Gem. FFH-Vorprifung (PGG

2015) Verlust:

— FFH-LRT 1140:
.vegetationsfreies Schlick-,
Sand- und Mischwatt”,
ca. 350 m?,

— FFH-LRT 1330:
LAtlantische Salzwiese",
ca. 170 m2.

Gem. FFH-Vorprifung (PGG

2015) Entwicklung durch die

geplante Absenkung des alten

DeichfulRes:

— FFH-LRT 1330:
LAtlantische Salzwiese",
ca. 3.600 m2.

— Kompensation gesetzlich
geschutzter Biotope (Watt,
Schilfréhricht): ca. 410 m?

Zusatzliche

Entwicklung:

— FFH-LRT 1330: ,Atlanti-
sche Salzwiese”,
ca. 3.430 m? (im Bereich
des Vorhabens).

Erh6hung und
Verstarkung des
Hauptdeiches
zwischen Sch-
weiburger Miihle
und Sehestedt

Gem. FFH-Vorprifung (NLWKN
BRAKE-OLDENBURG GB IV.1
2012) Verlust:
— FFH-LRT 1330:

LAtlantische Salzwiese",

ca. 3,0 ha:

— Kompensation fiir Beein-
trachtigungen von Bioto-
pen, Landschaftsbild und
Boden und Teilausgleich
fur die Beeintrachtigung
von Brutvégeln: 3,31 ha,

— zusatzlich fir die Kompen-
sation der Beeintrachtigun-
gen der Brutvogel: 3,3 ha.

Zusatzliche

Entwicklung:

— FFH-LRT 1330: ,Atlanti-
sche Salzwiese®,
ca. 3,61 ha
(im Bereich Langwarder
Groden).
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Fortsetzung Tab. 7

Projekt Flachenveranderungen von Flachenbilanz

FFH-Lebensraumtypen

— KompensationsmaRnahmen
im Langwarder Groden

Zusatzliche

Entwicklung:

— FFH-LRT 1330: ,Atlanti-
sche Salzwiese®,

— Kompensationsmaflnahme
fur alle auRendeichs statt-
findenden Eingriffe in Na-
tur- und Landschaft:

Erhéhung und
Verstarkung des
Hauptdeiches
zwischen Ho-

Gem. Gutachten (PGG 1996,
2011) Verlust:

— Salzwiesen, ca. 10,4 ha.

benbrake und 12,5 ha. ca. 2,1 ha
Beckmannsfeld (im Bereich Langwarder
Groden).

Eine Berucksichtigung von kumulativen Wirkungen anderer Projekte ist fir zwei Projekte erforderlich, in
denen es zu einem Verlust des LRT 1330 kommt:

— Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Schweiburger Mihle und Sehestedt und
— Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Hobenbrake und Beckmannsfeld.

Der Gesamtverlust des LRT 1330 durch die beiden Projekte umfasst 13,4 ha. Dieser Verlust wurde
durch naturschutzrechtliche KompensationsmafRnahmen i.S. der Eingriffsregelung im Kompensations-
flachenpool ,Langwarder Groden® kompensiert. Im Langwarder Groden wurden dartber hinaus insge-
samt 5,71 ha Kompensationsmal3nahmen ,abgebucht®, die nicht im Zusammenhang mit dem LRT 1330
stehen.

5.4 Beschreibung und Bewertung der Beeintrachtigung des LRT 1330 Le-
bensraumtypen

5.4.1 Beschreibung des LRT 1330 ,,Atlantische Salzwiesen*

Verbreitung
(Niedersachsen)
(NLWKN 2011)

,Salzwiesen sind auf allen Inseln, im Kiistenvorland und in den Astuaren von Ems, We-
ser und Elbe verbreitet, sofern sie bei jeder Tide liber natiirliche Priele oder durch Griip-
pen von Meerwasser durchflutet und bei hbheren Tiden und bei Sturmfluten Gberflutet
werden. In den Astuaren sind die Salzwiesen auf die stérker salzhaltigen Vorlénder
beschrénkt. Sie reichen an der Ems etwa bis Oldersum, an der Weser bis Bremerhaven
und an der Elbe bis Freiburg.” (S. 5)

Auspragung und
Standortbedingun-
gen

(NLWKN 2011)

,Natirliche und naturnahe Salzwiesen sind vielféltig strukturiert und besitzen verschie-
dene standorttypische Ausprédgungen. Sie reichen von der Hochwasser-Linie bis unge-
féhr zur Springtide-Hochwasser-Grenze. Sie zeichnen sich durch natiirliche Dynamik
aus Erosion, Akkumulation, Prielbildung und ein Vegetationsmosaik aus Andelrasen,
Keilmelden-Gestriipp, Bottenbinsenrasen, Strandwermutgestriipp, Quecken- und
Strandnelken-Rotschwingelrasen in unterschiedlich rdumlich-zeitlicher Konstanz aus.
Der Standort wird je nach Héhenlage durch mehr oder weniger héufige Uberflutung
durch Meerwasser, wechselhaline Verhéltnisse und im Unterboden durch reduzierende
Bedingungen geprégt. Der Boden der Salzmarschen ist sandig bis schlickig.” (S. 2)

Erhaltungsgrad im
FFH-Gebiet 001

Gem. Standarddatenbogen (NLWKN 2021):

A 1.862,0 ha
B 2.3350ha
C 4.140,0 ha

Im detailliert zu untersuchenden Bereich liegt gem. Basiserfassung (NLPV 2017) aus-
schlief3lich der Erhaltungsgrad C vor (insgesamt 41 Polygone).
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Vorkommen im Darstellung in Abb. 6

detailliert Die Salzwiesen weisen in regelmafigem Abstand Griippen auf und werden fast aus-
;ntefszchten nahmslos geméaht. Gem. BIOPLAN NORDWEST (2023) nimmt die N&sse in den Salz-
ereic

wiesen nach hin Osten zu. So befinden sich im Westteil die eintdnigsten, wie Intensiv-
grunland anmutenden Flachen mit viel Queckengras. Im Ostteil ist der Anteil der typi-
schen Salzwiesenarten auf den nasseren Flachen deutlich hoher.

Gesamtflache: 11,36 ha, ca. 88 % des detailliert untersuchten Bereichs.

5.4.2 Bewertung der Beeintrachtigung des LRT 1330 ,,Atlantische Salzwiesen*

Der anlagebedingte Flachenentzug des LRT 1330 betragt 113.577 m? und ist grundsatzlich als erhebli-
che Beeintrachtigung zu werten.

Abweichungen von dieser Grundannahme sind méglich, wenn gem. LAMBRECHT & TRAUTNER (2007)

kumulativ finf Bedingungen erfiillt werden, s. nachfolgende Tabelle.

Tab. 8: Uberpriifung der Kriterien fiir die Abweichung von der Grundannahme der erheblichen Beein-

trachtigung

A) Qualitativ-funktionale
Besonderheiten

Abweichungskriterium erfiillt:

Auf den betroffenen Flachen weist der LRT 1330 gem. NLPV
(2017) einen ungunstigen Erhaltungsgrad (C) auf. Qualitativ-funk-
tikonale Besonderheiten sind nicht betroffen.

B) Orientierungswert
»quantitativ-absoluter
Flachenverlust*

Abweichungskriterium nicht erfiillt:

Der Flachenverlust des LRT 1330 (iberschreitet den in Abhangig-
keit vom Gesamtbestand des LRT im Gebiet anzuwendenden Ori-
entierungswert von 100 m2.

C) Ergédnzender Orientierungswert
»quantitativ-relativer Flachen-
verlust® (1 %-Kriterium)“

Abweichungskriterium erfiillt:

Das Teilgebiet ,Jadebusen” weist ca. 1.600 ha des LRT 1330 ,At-
lantische Salzwiesen® auf. Die Bagatellgrenze (1% der Gesamtfla-
che) umfasst 16 ha. Der anlagebedingte Flachenentzug betragt
113.577 m2 bzw. ca. 0,7 % und liegt unterhalb der Bagatellgrenze.

D) Kumulation ,,Flachenentzug
durch andere Pldne / Projekte“

Abweichungskriterium nicht erfiillt:

Eine Berlcksichtigung von kumulativen Wirkungen anderer Pro-

jekte ist fir zwei Projekte erforderlich, in denen es zu einem Ver-

lust des LRT 1330 kommt:

— Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Sch-
weiburger Miihle und Sehestedt und

— Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen Hoben-
brake und Beckmannsfeld.

Der Gesamtverlust des LRT 1330 durch die beiden Projekte um-

fasst 13,4 ha. Dieser Verlust wurde durch naturschutzrechtliche

Kompensationsmafnahmen i.S. der Eingriffsregelung im Kompen-

sationsflachenpool ,Langwarder Groden* kompensiert.

Das Teilgebiet ,Jadebusen” weist ca. 1.600 ha des LRT 1330 ,At-

lantische Salzwiesen® auf. Die Bagatellgrenze (1% der Gesamtfla-

che) von 16 ha wird durch den kumulativen Flachenverlust des

LRT 1330 uberschritten.

E) Kumulation mit ,,anderen
Wirkfaktoren

Abweichungskriterium erfiillt:
Es sind keine anderen Wirkfaktoren zu erwarten, welche erhebli-
che Beeintrachtigungen des LRT 1330 verursachen kdnnten.

Zwei von funf Abweichungskriterien sind nicht erfilit.

Erhebliche Beeintrachtigungen des LRT 1330 sind nicht auszuschlieRen.
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5.5 Schutzzweck

Das FFH-Gebiet 001 ist nationalrechtlich gesichert durch das Gesetz tber den Nationalpark ,Nieder-
sachsisches Wattenmeer* (NWattNPG). In der nachfolgenden Tabelle werden die vorhabenbedingten
Auswirkungen auf die allgemeinen und besonderen Erhaltungsziele gem. Anlage 5 NWattNPG uber-
pruft.

Tab. 9: Prognose vorhabenbedingter Auswirkungen auf die allgemeinen und besonderen Erhaltungsziele
gem. NWattNPG (Anlage 5)

Allgemeine Erhaltungsziele fiir Lebens- Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen
raumtypen

a) Verbreitungsgebiet und Gesamtbestand Der anlagebedingte Flachenverlust des LRT 1330 betragt
(FlachengréRe) im Rahmen der naturlichen 113.577 m2. Damit nimmt der Gesamtbestand des LRT 1330 im

Schwankungen stabil oder zunehmend FFH-Gebiet 001 ab.
b) langfristig geeignete Strukturen und Mit dem o.g. Flachenverlust ist ein Verlust von langfristig geeigne-
Funktionen ten Strukturen und Funktionen verbunden.

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den Erhaltungszustand cha-
rakteristischer Brut- und Rastvogel sind Gegenstand der FFH-Ver-
traglichkeitsuntersuchung fur das EU-VSG V01, s. Unterlage

c) gunstiger Erhaltungszustand der charak-
teristischen Arten®

Besondere Erhaltungsziele fiir Lebens- Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen
raume und Arten der Salzwiesen

aa) natlrliche Ablaufe der Erosion, Sedi-

mentation und Prielbildung keine
bb) regelméaRige Uberflutung durch unbelas- kei
tetes Meerwasser eine
cc) natirliche Auspragung von Relief, Salini- kei
tat und Wasserhaushalt eine
dd) natiirliche Vegetationsentwicklung auf .
keine

den Uberwiegenden Flachenanteilen

ee) ausgewahlte Teilflachen mit den beson-
deren Lebensgemeinschaften extensiv be- keine
weideter oder gemahter Salzwiesen
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6 Zusammenfassung

Der Il. Oldenburgische Deichband plant innerhalb seines Verbandsgebietes den Deichabschnitt im
Landkreis Wesermarsch zwischen dem Jade-Wapeler Siel (GPKO07-km 297,975) und Schweiburger-
mihle (GPKO7-km 301,830) zu erhéhen und zu verstarken.

Durch die Deichverstarkung entsteht im FFH-Gebiet 001 ein anlagebedingter Verlust von Deichvorland-
flachen in einem Streifen parallel zum Deichaul’engraben von ca. 30 bis 48 m Breite. Die Salzwiesen
werden landwirtschaftlich extensiv als Mahgriinland genutzt.

Grundsatzlich werden baubedingt keine Flachen aufierhalb der geplanten Deichaufstandsflache im
FFH-Gebiet 001 in Anspruch genommen bzw. befahren. Im Zuge der Bauarbeiten wird durch die Um-
weltbaubegleitung sichergestellt, dass angrenzende Salzwiesen nicht durch die BaumalRnahmen be-
eintrachtigt werden. Daflir wird jeweils zeitlich begrenzt auf die Arbeitsphasen auf der Deichaulienseite
eine optische Abgrenzung durch Einbau von stabilen Pfosten in einem Abstand von ca. 4-5 m geschaf-
fen. Die Pfosten werden wahrend der Deichbauzeit mit einer rot-weilen Absperrkette ausgestattet.

Mit der Anlage des geplanten Deichs ist ein Flachenverlust des Lebensraumtyps 1330 ,Atlantische Salz-
wiesen® in einem Gesamtumfang von 113.577 m? verbunden.

Der Flachenverlust des LRT 1330 Uberschreitet den in Abhangigkeit vom Gesamtbestand des LRT im
Gebiet anzuwendenden Orientierungswert von 100 m2. Zudem wird die Bagatellgrenze (1% der Ge-
samtflache) durch den kumulativen Flachenverlust des LRT 1330 im Zusammenhang mit zwei bereits
abgeschlossenen Deichbauprojekten tberschritten.

Im Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung sind erhebliche Beeintrachtigungen der
fur das FFH-Gebiet ,,Nationalpark Niedersiachsisches Wattenmeer*“ benannten maRgeblichen
Bestandteile und ihrer Erhaltungsziele nicht auszuschlieBen.

Eine FFH-Abweichungspriifung ist fiir den Lebensraumtyp 1330 ,,Atlantische Salzwiesen” er-
forderlich.
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Richtlinie) (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7)

AGT Ingenieure 38



1. Oldenburgischer Deichband Erhéhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen
dem Jade-Wapeler Siel und Schweiburger Miihle

FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung FFH-Gebiet 001 ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer*

Anhang

AGT Ingenieure



Il. Oldenburgischer Deichband

Erh6éhung und Verstarkung des Hauptdeiches zwischen

dem Jade-Wapeler Siel und Schweiburger Miihle
FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung FFH-Gebiet 001 ,Nationalpark Niedersdchsisches Wattenmeer”

Standarddatenbogen (SDB) - Vollstandige Gebietsdaten des FFH-Gebiets 001

.Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer*

| Gebietsnummer: | 2306-301 ‘ Gebietstyp: ‘ B
| Landesinterne Nr.: | 001 ‘ Biogeografische Region: ‘ A
| Bundesland: | Niedersachsen
| Name: | Nationalpark Niederséchsisches Wattenmeer
ff;‘f‘:gf;;;‘e Linge (De- ‘ 6,9203 | geografische Breite (Dezimalgrad): ‘ 53,6036
| Fliche: | 276.956,22 ha ‘ ‘
| Vorgeschlagen als GGB: | Oktober 1998 ‘ Als GGB bestiitigt: ‘ Dezember 2004
| Ausweisung als BEG: | Februar 2010 ‘ Meldung als BSG: ‘
|

| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:

Einzelstaatliche Recht-
grundlage fiir die Aus-
weisung als BSG:

Einzelstaatliche Recht-
grundlage fiir die Aus-
weisung als BEG:

§32 (2) BNatSchG i.V.m. §24 BNatSchG und §17 NAGBNatSchG, Gesetz {iber den Nationalpark Niedersdchsisches
Wattenmeer (NWattNPG) vom 11. Juli 2001* Nds. GVBI. 2001, 443, zuletzt geénd. durch Artikel 3 des Gesetzes vom
19.02.2010 (Nds. GVBL Nr. 6 v. 26.02.2010 S. 104)

Weitere Erlduterungen
zur Ausweisung des Ge-
biets:

| Bearbeiter:

| Erfassungsdatum:

November 1997

Aktualisierung:

November 2021

| meldende Institution:

Niedersachsen: Landesbetrieb NLWKN (Hannover)

TK 25 (Messtischblétter):

| MTB | 2117 | Cuxhaven West
| MTB | 2209 | Norderney

| MTB | 2210 | Langeoog West
| MTB | 2211 | Langeoog Ost

| MTB | 2212 | Spiekeroog

| MTB | 2213 | ‘Wangerooge

| MTB | 2214 | Mellum

| MTB | 2217 | Nordholz

| MTB | 2306 | Borkum Nord

| MTB | 2307 | Juist West

| MTB | 2308 | Juist Ost

| MTB | 2309 | Hage

| MTB | 2310 | Dornum

| MTB | 2311 | Esens

| MTB | 2312 | Carolinensiel

| MTB | 2314 | Hooksiel
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| MTB | 2315 | Langwarden

| MTB | 2316 | Schmarren

| MTB | 2317 | Langen

| MTB | 2405 | Rottumeroog

| MTB | 2406 | Borkum Siid

| MTB | 2407 | Liitje Horn

| MTB | 2408 | Greetsiel

| MTB | 2414 | Wilhelmshaven
| MTB | 2415 | Butjadingen West
| MTB | 2416 | Butjadingen Ost
| MTB | 2417 | Bremerhaven

| MTB | 2507 | Emshérnplate

| MTB | 2508 | Krummhém

| MTB | 2514 | Varel Nord

| MTB | 2515 | Jadebusen

| MTB | 2608 | Emden West

| MTB | 2609 | Emden

| MTB | 2709 | Dollart

| Inspire ID: |

| Karte als pdf vorhanden? | nein

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| DE93 ‘ Liineburg

| DEY%4 ‘ Weser-Ems

| DEY%4 ‘ Weser-Ems

| DEY%4 ‘ Weser-Ems

| DEY%4 ‘ Weser-Ems

| DE% ‘ Weser-Ems

| DE% ‘ Weser-Ems

| DE% ‘ Weser-Ems

Naturriume:

| 611 | Ostfriesische Seemarschen

| 612 | Wesermarschen

| 613 | Ostfriesische Inseln und Watten
| 633 | Wesermiindung Geest

| 670 | Stader Elbmarschen

| 900 | Deutsche Bucht (ohne Felssockel Helgoland)

| naturriumliche Haupteinheit: |

| D25 | Ems- u. Wesermarschen
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Bewertung, Schutz:

Kurzeharakteris- Kiistenbereich der Nordsee mit Salzwiesen, Wattflichen, Sandbdnken, flachen Meeresbuchten und Diineninseln. Flugsandiiberla-

tik: gertes Geestkliff mit Kiistenheiden, Grasfluren und Diinenwildern. Teile des Ems- und Weseréstuars mit Brackwasserwatt. Die
. Erholungszone des Nationalparks (ca. 2000 ha) ist nicht Bestandteil der Gebietsmeldung.

Teilgebiete/Land:

Beeriindung: GroBflachiger Komplex naturnaher Kiistenbiotope mit Flachwasserbereichen, Wattflichen, Sandbanken, Strinden und Diinen.
erl e Vorkommen zahlreicher seltener und geféhrdeter Arten.

Kulturhistorische

Bedeutung:

geowissensch.

Bedeutung:

| Bemerkung: ‘

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| A2 ‘ Flachwasserkomplex, hohe Salinitdt ‘ 34 %
| A3 ‘ Wattkomplex, tidenbeeinfluit (Nordsee) ‘ 55%
| Cl1 ‘ Salzgriinlandkomplex, tidenbeeinfluit (Schlamm- u. Schlickkiisten) [Nordsee] ‘ 3%
| C3 ‘ Sandstrand- und Kiistendiinenkomplex ‘ 5%
| D ‘ Binnengewdsser ‘ 0%
| H ‘ Griinlandkomplexe mittlerer Standorte ‘ 3%
| (6] ‘ anthropogen stark tiberformte Biotopkomplexe ‘ 0%
Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnum- Nummer FLandesint.- Typ Sta- Art Name Fliiche-Ha Fliche-

mer Nr. tus Y%

| 2306-301 ‘ | | ASGw ‘ b ‘ ‘ ‘ 0,00 | 0
| 2306-301 ‘ | | BR ‘ b ‘ ‘ ‘ 0,00 | 0
| 2306-301 ‘ 13230800 | | COR ‘ b ‘ + ‘ Ostfriesisches Watt ‘ 120.000,00 | 43
| 2306-301 ‘ 132116025 | | COR ‘ b ‘ + ‘ Watt zwischen Jadebusen und Cuxhaven ‘ 50.000,00 | 18
2306.301 2309-431 | 63 EGV b / iit;iesische Seemarsch zwischen Norden und E- ‘ 8.043.26 0
| 2306-301 ‘ 2416-431 | 65 | EGV ‘ b ‘ / ‘ Butjadingen ‘ 5.443,74 | 0
| 2306-301 ‘ 2508-401 | 4 | EGV ‘ b ‘ / ‘ Krummhém ‘ 5.775,82 | 0
| 2306-301 ‘ 2213-401 | 2 | EGV ‘ b ‘ / ‘ Wangerland ‘ 1.928,20 | 0
| 2306-301 ‘ 2210-401 | 1 | EGV ‘ b * ‘ Niedersichsisches Wattenmeer ‘ 344.778,13 | 100
| 2306-301 ‘ 2408-401 | 3 | EGV ‘ b ‘ / ‘ Westermarsch ‘ 2.538,10 | 0
| 2306-301 ‘ 2514-431 | 64 | EGV ‘ b ‘ / ‘ Marschen am Jadebusen ‘ 7.711,85 | 0
| 2306-301 ‘ 2609-401 | 10 | EGV ‘ b ‘ / ‘ Emsmarsch von Leer bis Emden ‘ 4.019,03 | 0
| 2306-301 ‘ 2709-401 | 6 | EGV ‘ b ‘ / ‘ Rheiderland ‘ 8.684,60 | 0
| 2306-301 ‘ 2312-331 | 180 | FFH ‘ b ‘ / ‘ Teichfledermaus-Habitate im Raum Wilhelmshaven ‘ 308,74 | 0
| 2306-301 ‘ 2117-331 | 15 | FFH ‘ b ‘ / ‘ Kiistenheiden und Krattwilder bei Cuxhaven ‘ 953,51 | 0
| 2306-301 ‘ 2507-331 | 2 | FFH ‘ b ‘ / ‘ Unterems und Auflenems ‘ 7.376,81 | 0
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| 2306-301 ‘ 2316-331 | 203 | FFH ‘ b ‘ / ‘ Unterweser ‘ 4.107,26 | 0
| 2306-301 ‘ 2018-331 | 3 | FFH ‘ b ‘ / ‘ Unterelbe ‘ 18.680,30 | 0
| 2306-301 ‘ | | GB ‘ b ‘ ‘ ‘ 0,00 | 0
| 2306-301 ‘ | | IBA ‘ b ‘ ‘ ‘ 0,00 | 0
| 2306-301 ‘ | WE 276 | NSG ‘ b ‘ / ‘ Borkum Riff ‘ 101.333,53 | 0
| 2306-301 ‘ | NLP 1 | NTP ‘ b ‘ - ‘ Niedersichsisches Wattenmeer ‘ 277.708,00 | 100
| 2306-301 ‘ | F11 | RAM ‘ b * ‘ Wattenmeer: Elbe-Weser-Dreieck ‘ 0,00 | 0
2306-301 ‘ FI2 ‘ RAM b * X{;t;enmeer: Jadebusen und westliche Wesermiin- ‘ 0.00 0
| 2306-301 ‘ | FI13 | RAM ‘ b * ‘ Ostfriesisches Wattenmeer mit Dollart ‘ 0,00 | 0
Legende

| Status | Art

| b: bestehend *: teilweise Uberschneidung

| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschlieit das Schutzgebiet)

| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist groBer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)

| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend

| | =: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefihrdung (nicht fiir SDB relevant):

| Wasserverschmutzung, Fischerei, Tourismus, Kiistenschutz u.a.
Einfliisse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code Bezeichnung Rang Verschmut- Ort
zung
A02.01 landwirtschaftliche Nutzungsintensivierung m}ttel (durchschnittlicher innerhalb
EinfluB)
A03.03 Brache/ ungeniigende Mahd m}ttel (durchschnittlicher innerhalb
EinfluB)

| A04.01 | intensive Beweidung ‘ gering (geringer Einfluf) ‘ | innerhalb

A04.03 Aufgabe der Beweidung, fehlende Beweidung gilrtltftlzlllét)iurchschnltthcher innerhalb

| C01.01 | Sand- und Kiesabbau ‘ gering (geringer Einfluf) ‘ | innerhalb

| C01.02 | Lehm- und Tongruben ‘ gering (geringer Einfluf) ‘ | innerhalb

C02 Erkundung und Forderung von Erdél und -gas gering (geringer Einfluf3) ‘ ::rsl;alb

| D02 | Energieleitungen ‘ gering (geringer Einflul3) ‘ | beides

| D03 | Schifffahrtswege (kiinstliche), Hafenanlagen und marine Konstruktionen ‘ hoch (starker Einfluf3) ‘ | innerhalb
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| EO01 | Siedlungsgebiete, Urbanisation ‘ gering (geringer Einfluf) ‘ | beides
| F02 | Fischerei und Entnahme aquatischer Ressourcen (inkl. Beifangen) ‘ hoch (starker Einfluf3) ‘ | innerhalb
F05.02 Muschelfischerei mittel (durchschnittlicher beides
' EinfluB})
Gol Sport und Freizeit (outdoor-Aktivitaten) mittel (durchschnittlicher beides
EinfluB)
HO1 gre;zlilgll:‘:;zzl;g) von Oberflachengewdssern (limnisch, terrestrisch, marin & hoch (starker EinfluB) beides
HO03 Meerwasserverschmutzung Il'l}ttCl (durchschnittlicher beides
EinfluB)
H04.02 atmogener Stickstoffeintrag mlttel (durchschnittlicher beides
EinfluB)
| 101 | invasive nicht-einheimische Arten hoch (starker Einfluf3) beides
702.02.02 ?;iglnz S;;i;urzf:;raumung, Ausbaggerung von Gewéssern im Kiistenbe- hoch (starker Einfluf) beides
J02.04.02 | Ausfall/ Vermindern von Uberflutung Il'l}ttCl (durchschnittlicher beides
EinfluB)
J02.05.01 | Verdnderung der Gezeiten- und Meeresstromung Eﬁtgllﬂ(gurchschmtthcher beides
J02.07 Nutzung/ Entnahme von Grundwasser m}“d (durchschnittlicher beides
EinfluB)
J02.12 Deiche, Aufschiittungen, kiinstl. Strande mlttel (durchschnittlicher beides
EinfluB)
J02.12.01 | KiistenschutzmaBnahmen (Tetrapoden, Verbau) gilrtltglllé()iurchschmtthcher beides
J03.03 Verminderung/ Fehlen oder Verhindern von Erosionsprozessen gilrtltglllé()iurchschmtthcher innerhalb
K02.01 Verdnderungen der Artenzusammensetzung, Suzkession gilrtltglllé()iurchschmtthcher innerhalb
Einfliisse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:
| Code | Bezeichnung Rang ‘ Verschmutzung | Ort
| A04.02 | extensive Beweidung ‘ mittel (durchschnittlicher Einfluf3) ‘ | innerhalb
| K02 | Natiirliche Entwicklungen, Sukzession ‘ mittel (durchschnittlicher Einfluf3) ‘ | innerhalb
Management:
Institute
LK Aurich
Landkreis Aurich
LK Cuxhaven
Landkreis Cuxhaven
LK Friesland
Landkreis Friesland
LK Leer
Landkreis Leer
LK Wesermarsch

Landkreis Wesermarsch
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LK Wittmund
Landkreis Wittmund

Nationalpark Nds. Wattenmeer
Nationalparkverwaltung Niederséchsisches Wattenmeer

Stadt Cuxhaven
Stadt Cuxhaven

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepliine

| Mafinahme / Plan

Link

Erhaltungsmassnahmen:

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Da- rel.-
Code Name Fliche (ha) | PF | NP | ten- | Rep. | Gro.
Qual. N

rel.-
Grao.

rel.-
Gro.

EHG

Ges.-
W.N

Ges.-
W.L

Ges.-
W.D

Jahr

Sandbénke mit nur schwa-
1110 | cher stindiger Uberspii- 44.250,0000 P|A
lung durch Meerwasser

2017

| 1130 | Astuarien 19.150,0000

=<
N

‘ 2017

Vegetationsfreies Schlick-,

1140 Sand- und Mischwatt

151.000,0000 M | A

2017

Lagunen des Kiistenrau-

1150 mes (Strandseen)

15,4000 G A

2017

Lagunen des Kiistenrau-

1150 mes (Strandseen)

36,4000 G |A

2017

Lagunen des Kiistenrau-

1150 mes (Strandseen)

4,9000 G A

2017

Flache grole Meeressarme
und -buchten (Flachwas-
serzonen und Seegraswie-
sen)

1160 102.600,0000 P A

2017

| 1170 | Riffe 190,0000

la~]
o]

‘ 2017

Pioniervegetation mit Sa-
licornia und anderen ein-
1310 | jahrigen Arten auf 555,0000 G |A
Schlamm und Sand (Quel-
lerwatt)

2017

Pioniervegetation mit Sa-
licornia und anderen ein-
1310 | jahrigen Arten auf 218,0000 G |A
Schlamm und Sand (Quel-
lerwatt)

2017

Pioniervegetation mit Sa-
licornia und anderen ein-
1310 | jahrigen Arten auf 107,0000 G A
Schlamm und Sand (Quel-
lerwatt)

2017

Schlickgrasbestande

1320 (Spartinion maritimae)

234,0000 G |D

2017

Atlantische Salzwiesen
1330 | (Glauco-Puccinellietalia 1.862,0000 G A

maritimae)

2017
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1330

Atlantische Salzwiesen
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

2.335,0000

2017

1330

Atlantische Salzwiesen
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

4.140,0000

2017

|2110

| Primérdiinen

410,0000 |

‘ 2017

|2110

| Primérdiinen

13,0000 |

‘ 2017

|2110

| Primérdiinen

3,0000 |

‘ 2017

2120

Weidiinen mit Strandha-
fer Ammophila arenaria

186,0000

2017

2120

Weidiinen mit Strandha-
fer Ammophila arenaria

92,0000

2017

2120

Weidiinen mit Strandha-
fer Ammophila arenaria

38,0000

2017

2130

Festliegende Kiistendiinen
mit krautiger Vegetation
(Graudiinen)

498,0000

2017

2130

Festliegende Kiistendiinen
mit krautiger Vegetation
(Graudiinen)

1.092,0000

2017

2130

Festliegende Kiistendiinen
mit krautiger Vegetation
(Graudiinen)

357,0000

2017

2140

Entkalkte Diinen mit Em-
petrum nigrum

145,0000

2017

2140

Entkalkte Diinen mit Em-
petrum nigrum

45,0000

2017

2140

Entkalkte Diinen mit Em-
petrum nigrum

1,4000

2017

2150

Festliegende entkalkte Dii-
nen der atlantischen Zone
(Calluno-Ulicetea)

16,6000

2017

2150

Festliegende entkalkte Dii-
nen der atlantischen Zone
(Calluno-Ulicetea)

0,7000

2017

2160

Diinen mit Hippophaé
rhamnoides

161,0000

2017

2160

Diinen mit Hippophaé
rhamnoides

98,0000

2017

2160

Diinen mit Hippophaé
rhamnoides

4,9000

2017

2170

Diinen mit Salix repens
ssp. argentea (Salicion are-
nariae)

31,0000

2017

2170

Diinen mit Salix repens
ssp. argentea (Salicion are-
nariae)

179,0000

2017

2170

Diinen mit Salix repens
ssp. argentea (Salicion are-
nariae)

5,0000

2017

2180

Bewaldete Diinen der at-
lantischen, kontinentalen
und borealen Region

141,0000

2017
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2180

Bewaldete Diinen der at-
lantischen, kontinentalen
und borealen Region

70,0000

2017

2180

Bewaldete Diinen der at-
lantischen, kontinentalen
und borealen Region

2,0000

2017

|219O

| Feuchte Diinentiler

124,0000 |

‘ 2017

|219O

| Feuchte Diinentiler

154,0000 |

‘ 2017

|2190

| Feuchte Diinentéler

41,0000 |

‘ 2017

3130

Oligo- bis mesotrophe ste-
hende Gewisser mit Vege-
tation der Littorelletea uni-
florae und/oder der Isoeto-
Nanojuncetea

0,0900

2020

3150

Natiirliche eutrophe Seen
mit einer Vegetation des
Magnopotamions oder
Hydrocharitions

0,3300

2017

3150

Natiirliche eutrophe Seen
mit einer Vegetation des
Magnopotamions oder
Hydrocharitions

1,0000

2017

6230

Artenreiche montane
Borstgrasrasen (und sub-
montan auf dem europdi-
schen Festland) auf Sili-
katboden

0,0300

2017

6430

Feuchte Hochstaudenflu-
ren der planaren und mon-
tanen bis alpinen Stufe

0,5000

2017

6430

Feuchte Hochstaudenflu-
ren der planaren und mon-
tanen bis alpinen Stufe

0,0400

2017

6510

Magere Flachland-Méh-
wiesen (Alopecurus pra-
tensis, Sanguisorba offi-
cinalis)

47,0000

2017

6510

Magere Flachland-Méh-
wiesen (Alopecurus pra-
tensis, Sanguisorba offi-
cinalis)

126,0000

2017

6510

Magere Flachland-Méh-
wiesen (Alopecurus pra-
tensis, Sanguisorba offi-
cinalis)

20,0000

2017

7120

Noch renaturierungsfahige
degradierte Hochmoore

2,6000

2017

7150

Torfmoor-Schlenken
(Rhynchosporion)

0,0300

2017

9190

Alte bodensaure Eichen-
wilder auf Sandebenen
mit Quercus robur

0,3000

2017

| 91D0

| Moorwilder

2,1000

‘ 2017

91E0

Auenwilder mit Alnus
glutinosa und Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)

2,6000

2017
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Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

rel.- | rel.- | rel.-
Ta- Sta- | Dat.- Pop.- " " " Biog.- Ges.- | Ges.- | Ges.-
xon Name SINP s | Qual. | Grote | OX% | OF% | Gr | geq | FHG [y N woL | w.p | Anhe | Jabr
pigy | Alosa fallax u | DD p 4 h C A I 2009
[Finte]
Lampetra fluvi-
FISH | atilis [FluB- u DD p 3 m B B 1T 2009
neunauge]
Petromyzon
FISH | marinus [Meer- u DD P 4 m C B 11 2009
neunauge]
Halichoerus 251 -
MAM | grypus [Kegel- r 5 4 h B A A A 11 2015
500
robbe]
MAM | Phoca vitulina r 4300 5 4 h B A A A m | 2012
[Seehund]
Phocoena 1.001 -
MAM | phocoena u ) 5 2 h B B B 1T 2010
. 10.000
[Schweinswal]
Vertigo angus-
tior [Schmale
MOL Windelschne- T DD c 1 d A B B 11 2016
cke]
Liparis loeselii
PFLA | [Sumpf-Glanz- T G 14.263 3 h A A 11 2018
kraut]
weitere Arten
Ta- Anh. | Anh. | Sta- Pop.-
xon ‘ Code ‘ Name S | NP v v tus GriBe Grund | Jahr
| AMP | BUFOCALA | Bufo calamita [Kreuzkrote] ‘ | | X ‘ ‘ r | c | g ‘ 2018
| PFLA | ALOPBULB | Alopecurus bulbosus [Knolliges Fuchsschwanzgras] ‘ | | ‘ ‘ r | Pz ‘ 2007
| PFLA | BALDRANU | Baldellia ranunculoides [Gewdhnlicher Igelschlauch] ‘ | | ‘ ‘ r | plz ‘ 2008
| PFLA | BLYSRUFU | Blysmus rufus [Rote Quellbinse] ‘ | | ‘ ‘ r | p | z ‘ 2010
| PFLA | BOTRLUNA | Botrychium lunaria [Echte Mondraute] ‘ | | ‘ ‘ r | p | z ‘ 2015
| PFLA | CALYSOLD | Calystegia soldanella [Strand-Zaunwinde] ‘ | | ‘ ‘ r | p | z ‘ 2004
| PFLA | CAREDIAN | Carex diandra [Draht-Segge] ‘ | | ‘ ‘ r | p | z ‘ 2016
| PFLA | CAREPUNC | Carex punctata [Punktierte Segge] ‘ | | ‘ ‘ r | p | z ‘ 2015
| PFLA | CARETRIN | Carex trinervis [Dreinervige Segge] ‘ | | ‘ ‘ r | Pz ‘ 2015
| PFLA | CLADMARI | Cladium mariscus [Binsen-Schneide] ‘ | | ‘ ‘ r | plz ‘ 2008
| PFLA | CRAMMARI | Crambe maritima [Kiisten-Meerkohl] ‘ | | ‘ ‘ r | plz ‘ 2015
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata [Gewdohnliches
PFLA | DACTIN I Fleischfarbenes Knabenkraut] ! Pz 2014
Dactylorhiza majalis ssp. majalis [Gewdhnliches Breit-

PFLA | DACTMA I blittriges Knabenkraut] T plz 2014
| PFLA | EPIPPALU | Epipactis palustris [Sumpf-Stendelwurz] ‘ | | ‘ ‘ r | Pz ‘ 2016
| PFLA | EQUIVARI | Equisetum variegatum [Bunter Schachtelhalm] ‘ | | ‘ ‘ r | p | z ‘ 2008
| PFLA | GLAUFLAV | Glaucium flavum [Gelber Hornmohn] ‘ | | ‘ ‘ r | p | z ‘ 2004
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| PFLA | LATHMARI | Lathyrus maritimus [Strand-Platterbse] ‘ | | ‘ ‘ r | p | z ‘ 2004
| PFLA | LINNBORE | Linnaea borealis [Moosglockchen] ‘ | | ‘ ‘ r | Pz ‘ 2016
| PFLA | LITTUNIF | Littorella uniflora [Europdischer Strandling] ‘ | | ‘ ‘ r | Pz ‘ 2012
| PFLA | PARNPALU | Parnassia palustris [Sumpf-Herzblatt] ‘ | | ‘ ‘ r | Pz ‘ 2009
PFLA | PEDIPA P Pedlcularjs palustris ssp. palustris [Gewohnliches r plz 2008
= Sumpf-Lausekraut]
| PFLA | PINGVULG | Pinguicula vulgaris [Gewohnliches Fettkraut] ‘ | | ‘ ‘ r | plz ‘ 2008
PFLA | PLATBIFO Platanthera bifolia [Weifle Waldhyazinthe,Ku- ‘ |z 2014
ckucksbl.]
POTA- . . .
PFLA Potamogeton gramineus [Grasartiges Laichkraut] r Pz 2008
GRAM
| PFLA | SAMOVALE | Samolus valerandi [Salz-Bunge] ‘ | | ‘ ‘ r | p | - ‘ 2009
| PFLA | TUBEGUTT | Tuberaria guttata [Geflecktes Sandroschen] ‘ | | ‘ ‘ r | p | z ‘ 2016
Legende

| Grund

Status

| e: Endemiten

| a: nur adulte Stadien (Anzahl in Individuen)

g: gefahrdet (nach Nationalen Roten Listen)

b: [Wochenstuben] Ubersommerung (z.B. Flederméuse, Wochenstuben zukiinftig unter Re-
produktion erfassen, Anzahl in Individuen)

i: Indikatorarten fiir besondere Standortsverhaltnisse
(z.B. Totholzreichtum u.a.)

e: gelegentlich einwandernd, unbestdndig (auf dem Durchzug, Anzahl in Individuen)

k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner
Konvention ...)

g: Nahrungsgast (Anzahl in Individuen)

| 1: lebensraumtypische Arten

| j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) (Anzahl in Individuen)

| n: aggressive Neophyten (nicht fiir FFH-Meldung)

| m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvogel) (Anzahl in Individuen)

| o: sonstige Griinde

| n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)

s: selten (ohne Geféhrdung)

o: Reproduktion (Anzahl adulter Weibchen (Flederméuse), rufender Méannchen (Amphi-
bien))

t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonde-
rer Bedeutung

r: resident (z.B. Pflanzen, Moose, nichtzichende Populationen ziehender Arten, Anzahl in
Individuen)

z: Zielarten fiir das Management und die Unterschutz-
stellung

s: Spuren-, Fahrten- u. sonst. indirekte Nachweise (Anzahl in Individuen)

Populationsgrofie

t: Totfunde, (z.B. Gehduse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege, Anzahl in Indi-
viduen)

| c: héufig, grofie Population (common)

| u: unbekannt (Anzahl in Individuen)

| p: vorhanden (ohne Einschitzung, present)

| w: Uberwinterungsgast (Anzahl in Individuen)

| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)

v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen
(very rare)
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| NI163235615679496 ‘ FFH-Basiserfassung | | | ‘ |

Dokumentation/Biotopkartierung:

Dokumentationslink:

Eigentumsverhiltnisse:

| Bund ‘ 0%
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| Unbekannt ‘ 0%

AGT Ingenieure




	1 Anlass und Aufgabenstellung
	1.1 Anlass und Ziel des Vorhabens
	1.2 Lage im Raum
	1.3 Rechtliche Vorgaben
	1.4 Methodik

	2 Beschreibung des Schutzgebietes
	2.1 Allgemeine Informationen
	2.2 Schutzzweck, Erhaltungsziele
	2.3 Angaben gem. Standarddatenbogen
	2.4 Managementplan
	2.5 Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten
	2.6 Beeinträchtigungen

	3 Beschreibung des Vorhabens incl. Wirkfaktoren
	3.1 Wirkfaktoren des Vorhabens

	4 Detailliert untersuchter Bereich
	4.1 Begründung für die Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereichs
	4.1.1 Flächeninanspruchnahme
	4.1.2 Baubedingte Störungen
	4.1.3 Detailliert zu untersuchender Bereich
	4.2 Beschreibung des detailliert untersuchten Bereichs
	4.2.1 Beschreibung der Landschaftsverhältnisse
	4.2.2 Störungen durch Vorbelastungen
	4.3 Auswahl der Lebensraumtypen und Arten zur Prüfung einer voraussichtlichen Betroffenheit
	4.3.1 Durchgeführte Untersuchungen
	4.3.2 Vollständigkeit und Aktualität der verwendeten Daten, Datenlücken
	4.3.3 Nachgewiesene Arten und Lebensraumtypen im detailliert untersuchten Bereich

	5 Ermitteln und Bewerten der Beeinträchtigungen des Schutzgebietes
	5.1 Methodisches Vorgehen
	5.2 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
	5.3 Andere Pläne und Projekte
	5.3.1 Herstellung der Deichsicherheit östlich des Jade-Wapeler-Siels
	5.3.2 Erhöhung und Verstärkung des Hauptdeiches zwischen Schweiburger Mühle und Sehestedt
	5.3.3 Erhöhung und Verstärkung des Hauptdeiches zwischen Hobenbrake und Beckmannsfeld (Deich Augustgroden)
	5.3.4 Kleiabbau Neuwapeler Außengroden inkl. naturschutzrechtliche Maßnahmen
	5.3.5  Fazit zu kumulativen Wirkungen anderer Pläne und Projekte
	5.4 Beschreibung und Bewertung der Beeinträchtigung des LRT 1330 Lebensraumtypen
	5.4.1 Beschreibung des LRT 1330 „Atlantische Salzwiesen“
	5.4.2 Bewertung der Beeinträchtigung des LRT 1330 „Atlantische Salzwiesen“
	5.5 Schutzzweck

	6 Zusammenfassung
	Literatur und Quellen

